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 Position im Überblick 

Die wichtigsten Empfehlungen auf einen Blick: 

1. Investitionen erhöhen, Digitalpakte fortführen 

Die Landesregierung und die Sachaufwandsträger sind gemeinsam gefordert, angemessene 

Rahmenbedingungen für die digitale Bildung1 zu schaffen. Das heißt: Investitionstrend fortset-

zen, Digitalpakte nachhaltig ausgestalten. 

2. Serviceagentur „Digitale Bildung“ gründen 

Die Landesregierung sollte eine hessische Serviceagentur „Digitale Bildung“ einrichten, die die 

Schaffung und Erhaltung der digitalen Bildungsinfrastruktur koordiniert, Beratungsangebote zu 

digitaler Lehre entwickelt, Curricula und Bildungspläne mit Blick auf die Digitalisierung über-

prüft und erneuert und innovative Bildungsangebote auszeichnet sowie fördert. 

3. Frühkindliche Bildung mit eigenem Digitalpakt und Programm fördern 

Für die vorschulische Bildung ist von Seiten des Landes ein eigener Digitalpakt anzuregen. 

Dieser sollte neben der IT-Ausstattung auch Kompetenzerhebungen und medienpädagogische 

Beratungs- und Fortbildungsangebote für das Personal sowie die (Weiter-)Entwicklung von 

frühpädagogischen digitalen Lehr-/Lernkonzepten nach klaren Qualitätsstandards beinhalten. 

4. Bildungskräfte durch IT-Expertise unterstützen 

Digitale Bildung gibt es nicht als einmalige Anschaffung, deshalb müssen die politischen Ent-

scheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger dafür Sorge tragen, Hard- und Software an-

gemessen vorzuhalten und deren Wartung durch Fachpersonal zu ermöglichen. 

5. Digitale Beschulung ermöglichen, insbesondere an Berufsschulen 

Unterricht muss – vor allem in der Berufsschule – künftig auch angemessen digital bzw. hybrid 

bestritten werden. Damit dies gelingen kann, muss das Kultusministerium den Schulen unbüro-

kratische(re) Erprobungsmöglichkeiten einräumen und Zustimmungshürden abbauen. 

6. Informatik als Fach verpflichtend einführen 

Die Landesregierung muss umfangreich in die Ausbildung von Informatiklehrkräften investie-

ren, Curricula für Informatikunterricht in allen Schulformen vorbereiten und neben einer per-

spektivischen flächendeckenden Einführung von Informatik als Wahlpflichtfach dafür Sorge tra-

gen, dass grundlegende digitale Kompetenzen fachübergreifend vermittelt werden. 

7. Einfachen Zugang zu Weiterbildungsangeboten ermöglichen 

Land und Bund sollten die Weiterbildung von Beschäftigten weiterhin mit Projekten flankieren, 

die einen einfachen, möglichst kostengünstigen Zugang zu Qualifizierungen ermöglichen. Zu-

sätzlich sollten Möglichkeiten zur unkomplizierten Vergabe von Weiterbildungsdarlehen geprüft 

und neue Förderaufrufe des „DIGI-Zuschuss Quali“ durchgeführt und aktiv beworben werden. 

8. Beratungseinheiten „Digitale Lehre“ an jeder Hochschule einrichten 

Die Förderung digitaler Kompetenzen von Studierenden muss strukturell in die Hochschulbil-

dung einbezogen werden. Zudem muss auch digitale Lehre didaktisch angemessen erfolgen. 

Damit dies gelingen kann, sind an allen Hochschulen Einheiten einzurichten, die Lehrende me-

diendidaktisch beraten und unterstützen. 

9. Bundesweit einheitliche Strategie für Datenschutz in Bildungseinrichtungen schaffen 

Es bedarf bundesweit einheitlicher Datenschutzstandards in Bildungseinrichtungen. Hier müs-

sen die Datenschutzbeauftragten der Länder stärker zusammenarbeiten. Wichtig erscheinen 

z. B. die Verständigung auf eine kontinuierlich weiterzuentwickelnde gemeinsame Positivliste 

für Software und ein einheitlicher Rahmen zum Umgang mit Standardsoftware. 

                                                           
1 „Digitale Bildung“ meint dabei sowohl die Digitalisierung von Einrichtungen als auch die Vermittlung von Fähigkeiten und Kompetenzen. 
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 Bedeutung digitaler Bildung aus Sicht der hessischen Wirtschaft 

Der aktuelle Stand digitaler Bildung in Hessen ist trotz der vielen positiven Bemühungen des Lan-

des noch immer nicht so, wie er vor dem Hintergrund seines enormen Stellenwertes sein sollte: 

Viele Ansätze bzw. Angebote wirken nur kurzfristig und zu punktuell oder die Umsetzung gelingt 

noch nicht so, dass sich eine Wirkung nachhaltig entfalten könnte. Die bisherigen Förderpro-

gramme sind sehr zu begrüßen, in ihrer Ausgestaltung aber noch zu bürokratisch, um in angemes-

sener Zeit zu einer Verbesserung beitragen und eine angemessene digitale Bildung ermöglichen 

zu können. Unter „digitale Bildung“ ist dabei sowohl die Digitalisierung der Einrichtungen (IT-Aus-

stattung usw.) als auch die Vermittlung von Fähigkeiten und Kompetenzen zu verstehen. 

Die hessischen Unternehmen sind auf gut ausgebildete Fachkräfte angewiesen, um die Wettbe-

werbsfähigkeit und den Wohlstand – auch des Landes – zu sichern. Die Arbeitswelt ist mehr und 

mehr von digitalen Abläufen geprägt, Anforderungen an Beschäftigte haben sich in den vergange-

nen Jahren – verstärkt durch die Corona-Pandemie – gewandelt. Digitale Grundfähigkeiten wurden 

und werden dabei in nahezu allen Branchen und Berufen immer wichtiger. Das hessische Bil-

dungssystem ist hierauf noch nicht eingestellt und digitale Formen der Bildungsvermittlung finden 

bisher nicht in ausreichendem Maße statt. Dies gefährdet den Wirtschaftsstandort, aber auch den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt, da digitale Grundfähigkeiten heute eine zentrale Voraussetzung 

für gesellschaftliche Teilhabe bilden. 

Das hessische Bildungssystem und die Bildungspolitik können es sich nicht leisten, bei der digita-

len Bildung im Mittelmaß zu verharren. Kleinkinder, Schülerinnen und Schüler, Studierende und 

der Fachkräftenachwuchs und Beschäftigte benötigen moderne Medienkompetenzen und müssen 

die Chancen und Risiken kennen(lernen), die die zunehmende Digitalisierung von Wirtschaft und 

Gesellschaft auch für den Einzelnen mit sich bringt. 

Digitalbildung ist eine Herausforderung in allen Bildungsinstitutionen, also in Vorschule, Schule, 

Hochschule, beruflicher Ausbildung und in der Weiterbildung. Bildungseinrichtungen sind aller-

dings noch immer weitgehend analog und die bisherigen Förderprogramme zur Digitalisierung ha-

ben zu wenig Durchschlagskraft. Klare Ziele wurden von der Kultusministerkonferenz bereits 2012 

mit dem Beschluss „Medienbildung in der Schule“ sowie 2016 mit der Strategie „Bildung in der digi-

talen Welt“ und 2021 mit ihrer Ergänzung formuliert. Eine umfängliche Umsetzung, etwa durch ei-

nen eigenen Strategieplan, ist durch das Land Hessen jedoch nicht absehbar. 

Aus Sicht der hessischen Wirtschaft gilt für die digitale Bildung weiterhin: Akteure motivieren und 

Hemmnisse beseitigen. Die Digitalisierung im Bildungssystem muss (mehr) Fahrt aufnehmen. Aus 

Arbeitgeberperspektive gibt es aktuell zu viele ungenutzte Potenziale und Stellschrauben, die noch 

nicht ausreichend oder noch überhaupt nicht bewegt worden sind. Es braucht ein Bündel verschie-

denster Maßnahmen, um anschlussfähig zu bleiben und um insbesondere Kindern und Jugendli-

chen faire Teilhabechancen in der künftigen (Arbeits-)Welt zu ermöglichen. Insbesondere die Aus-

stattung mit moderner IT-Infrastruktur und die Professionalisierung des Bildungspersonals muss 

schnellstens vorangetrieben werden. 

Was aus Sicht der VhU konkret auf Landes- und auch auf Bundesebene getan werden muss, wird 

auf den folgenden Seiten vorgestellt. Die jeweiligen Empfehlungen basieren dabei genauso auf 

den Erfahrungen und Bedarfen von Unternehmen und Einrichtungen der VhU-Mitgliedsverbände 

wie auf aktuellen Erkenntnissen der Bildungsforschung. Viele der Punkte empfiehlt die VhU bereits 

seit langem.  
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 Zusammenfassung und Empfehlungen zur digitalen Bildung in Hessen 

Angemessene Rahmenbedingungen für digitale Bildung schaffen 

Im Bereich der Bildung bestehen bereits seit vielen Jahren Effizienzprobleme und Unterfinanzie-

rungen bzw. Investitionsrückstände. Es gilt, Investitionen weiter zu erhöhen bzw. zu verstetigen 

und eine angemessene (digitale) Bildung sicherzustellen, auch, um international wieder Anschluss 

zu finden. Der DigitalPakt Schule und der Hessische Digitalpakt Hochschulen sind hervorragende 

Ansätze hierfür, haben aktuell jedoch noch zu viele Schwächen, die es kurzfristig zu beseitigen gilt. 

Der begonnene Investitionstrend muss verstetigt und die Digitalpakte ohne die aktuell zu komple-

xen bzw. bürokratischen Vorgaben fortgesetzt werden. Ziel muss sein, eine digitale Bildungsinfra-

struktur für alle Bildungseinrichtungen zu schaffen und diese auch langfristig sicher zu ermögli-

chen. Ergänzend zur Hardwareausstattung sollte dabei die Ausstattung mit Standardsoftware si-

chergestellt und die Anschaffung von Spezialsoftware durch die Einrichtungen ermöglicht werden. 

Insbesondere im Bereich der Berufsbildung gilt es, die Bildungsprozesse den Prozessen der heuti-

gen Arbeitswelt 4.0 anzugleichen. Das muss ein kontinuierlicher Prozess sein. 

Damit Hard- und Software angemessen eingesetzt werden können, ist eine Betreuung durch ex-

terne IT-Fachleute genauso erforderlich, wie eine umfangreiche (auch verpflichtende) Professiona-

lisierung des Bildungs- und Leitungspersonals. Rahmenvorgaben in Curricula und Bildungsplänen 

sind zudem regelmäßig um Aspekte der Digitalisierung zu ergänzen und müssen vom Land als 

Steuerungselemente verstanden und als solche angewendet werden. Darüber hinaus bedarf es 

einer bundesweit einheitlichen Strategie für den Datenschutz in Bildungseinrichtungen. 

Zur Koordinierung dieser Aktivitäten und zur Vernetzung der Akteure sollte eine hessische Ser-

viceagentur „Digitale Bildung“ mit umfangreichen Kompetenzen gegründet werden, deren Arbeit 

durch einen wissenschaftlichen Beirat aus der Bildungsforschung begleitet wird. Eine solche Agen-

tur könnte darüber hinaus innovative Angebote mit einem Gütesiegel auszeichnen oder finanzielle 

Förderungen für innovative Bildungsforschungsthemen, z. B. zu „Learning Analytics“, vergeben. 

Grundstein digitaler Bildung in Vorschulen und Grundschulen legen 

Aufgrund der heutzutage umfangreichen Nutzung digitaler Medien im frühkindlichen Alter ist uner-

lässlich, dass bereits in der Vorschule eine erste – von pädagogischem Fachpersonal begleitete – 

Heranführung bzw. Auseinandersetzung mit digitalen Medien erfolgt. Ziel muss dabei sein, erste 

elementare Kompetenzen anzubahnen sowie Technikaffinität zu fördern. Hierauf aufbauend ist in 

der Grundschule mit einer verbindlichen Vermittlung digitaler Basiskompetenzen zu beginnen. 

Hessen ist mit seinen Zielen im „Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren“ be-

reits auf einem guten Weg. Es gibt aber noch Verbesserungspotenzial: Für eine angemessene 

Standortbestimmung sollte der tatsächliche digitale bzw. medienpädagogische Kompetenzstand 

von Erzieherinnen und Erziehern ebenso evaluiert werden wie der Status Quo der digitalen Bil-

dung in frühkindlichen Einrichtungen. Darauf aufbauend muss eine systematische und ggf. ver-

pflichtende (Nach-)Qualifizierung des Personals erfolgen. Damit neues Personal von Beginn an 

angemessen ausgebildet werden kann, gilt es zudem, digitale Bildung in der Ausbildung von früh-

pädagogischem Personal und Grundschullehrkräften breit zu verankern. Mitzudenken sind bei den 

Qualifizierungsmaßnahmen auch die Personen aus Ganztag und Betreuung. 

Neben der Qualifizierung des Personals ist die Ausstattung von Einrichtungen wichtig für eine an-

gemessene digitale Grundbildung bzw. eine Heranführung hieran. Neben den Schulen müssen da-

her künftig vorschulische Einrichtungen in die Fortführung des DigitalPakts oder in ein anderes 

Förderkonstrukt einbezogen und digital ausgestattet werden. Mittel benötigt es darüber hinaus für 
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die Qualitätssicherung im Rahmen der notwendigen Entwicklung hochwertiger digitaler Lehr-/Lern-

konzepte, die im frühkindlichen Bereich bisher nur sehr begrenzt zur Verfügung stehen. 

Da der Medieneinsatz bei Kindern weit überwiegend im privaten Umfeld und damit außerhalb des 

geschützte Einrichtungsrahmens erfolgt, sollte die medienpädagogische Beratung von Erziehungs-

berechtigten durch Vorschule und Grundschule ausgebaut bzw. verstärkt werden, um zu einem 

angemessenen Umgang mit digitalen - und dabei unter anderem sozialen - Medien auch im Priva-

ten beitragen zu können. 

Lernende an weiterführenden Schulen fit für die (digitale) Zukunft machen 

Im Rahmen des Unterrichts an weiterführenden Schulen sind für jede Jahrgangsstufe und jedes 

Unterrichtsfach konkrete Anforderungen an digitale Kompetenzen zu definieren, die im Rahmen 

von Lernkontrollen und Abschlussprüfungen bewertungsrelevant einzubeziehen sind. Die aktuellen 

Kerncurricula in Hessen sind erste gute Ansätze hierfür, bilden die heutigen digitalen Anforderun-

gen jedoch noch nicht ausreichend ab. Curricula müssen regelmäßiger überprüft und umfangrei-

cher an die neuen Erfordernisse angepasst werden. 

Aufgrund der sich verändernden Lern- und Arbeitskultur gilt es zudem, neue Prüfungsformate zu 

entwickeln, die die heute notwendigen digitalen Kompetenzen einbeziehen und nicht am starren 

Konstrukt schriftlicher Klassenarbeiten festzuhalten. Hierzu sollten ein Schulversuch initiiert und 

Mittel für eine umfangreiche wissenschaftliche Begleitforschung bereitgestellt werden. Hier lohnt 

eine Orientierung an den volldigitalen Abschlussprüfungen, die im Ausbildungsbereich der Kfz-Me-

chatronik bereits seit einiger Zeit sehr erfolgreich durchgeführt werden. 

Lehrkräfte müssen auf eine angemessene technische Ausstattung zurückgreifen können. Diesbe-

züglich ist durch den DigitalPakt bereits viel erreicht worden. Die aktuell für die weitere Ausstattung 

geplanten Zeiträume sind jedoch noch zu lang, auch widersprechen einzelne Regelungen zum Teil 

den Anforderungen digitaler Bildung. Hier braucht es mehr Tempo und mehr Flexibilität im Einsatz. 

Neben einer angemessenen technischen Ausstattung mit Hardware ist die Verfügbarkeit angemes-

sener Lernmanagementsysteme und von Software sowie von digitalen Lehr-/Lernmedien gepaart 

mit einer hinreichenden Kompetenz im Umgang mit diesen Systemen bei Lehrkräften unerlässlich. 

Die technische Betreuung von Hard- und Software in Schulen sollte aufgrund der hohen Anforde-

rungen grundsätzlich von versiertem IT-Fachpersonal übernommen werden, die zentrale pädago-

gische IT-Betreuung von kompetenten Lehrkräften, die hierfür umfangreich weiterzubilden sind. 

Darüber hinaus sind alle Lehrkräfte und insbesondere alle Schulleitungen im Sinne festzulegender 

verbindlicher Standards hinsichtlich digitaler Bildung aus- bzw. auch fortzubilden. Zudem muss die 

Schulorganisation digitalisiert und professionalisiert und der heutigen Lebensrealität angepasst 

werden, zum Beispiel müssen moderne Kommunikationsmöglichkeiten etabliert werden. 

In Bezug auf den Unterricht selbst muss die Entwicklung und Nutzung digitaler Möglichkeiten zur 

Lerndiagnostik und -begleitung sowie ein angemessener Umgang mit zu entwickelnden digitalen 

Lehr-/Lernmedien gefordert und gefördert werden. Aufgrund ihrer (zukünftig noch zunehmenden) 

Bedeutung sollte eine grundlegende informatische Bildung über alle Fächer hinweg stattfinden und 

es sollten die Voraussetzungen für die flächendeckende Einführung eines Wahlpflichtfaches „Infor-

matik“ geschaffen werden. 

Berufliche Aus- und Weiterbildung für die Arbeitswelt 4.0 sicherstellen 

Im Bereich der Berufsausbildung ist es weiterhin notwendig, Ausbildungsberufe und Berufsbildpo-

sitionen regelmäßig zu überprüfen und im Rahmen von Neuordnungsprozessen zeitgemäß anzu-

passen. Dass dies sehr gut funktioniert, zeigen die 2021 in Kraft getretenen Standardberufsbildpo-
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sitionen, die regelmäßigen Neuordnungen oder auch die Schaffung attraktiver neuer Ausbildungs-

berufe wie des Kaufmanns bzw. der Kauffrau im E-Commerce, welcher modernsten Anforderun-

gen entspricht und von Jugendlichen als sehr attraktiv empfunden wird. Generell muss jedoch ge-

prüft werden, wie das System beruflicher Bildung weiterentwickelt und Bildungswege innerhalb die-

ses Systems flexibler gestaltet werden können. 

Analog zu den Lehrkräften muss auch das in den Unternehmen tätige Ausbildungspersonal über 

angemessene Kompetenzen digitaler Bildung verfügen. Entsprechende Kompetenzen werden da-

bei in der Regel im Rahmen von Weiterbildungen angeeignet. Zu begrüßen sind in diesem Zusam-

menhang die Initiativen zur Unterstützung bzw. Förderung entsprechender Aktivitäten durch den 

Bund, z. B. im Rahmen der BMBF-Dachinitiative „Berufsbildung 4.0“. 

Die Ergebnisse der Einzelprojekte der Dachinitiative sollten evaluiert und Qualifizierungsangebote 

– dort wo sinnvoll – weiterfinanziert und weiterhin kostenfrei angeboten werden, um Unternehmen 

so einen Anreiz zu bieten, Qualifizierungen des (Ausbildungs-)Personals kurzfristig anzugehen. Zu 

prüfen ist auch die Möglichkeit einer unkomplizierten Vergabe von Weiterbildungsdarlehen oder  

-förderungen durch das Land Hessen als Anreiz für interessierte Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer. Zur weiteren Digitalisierung von Unternehmen sollten weitere Förderaufrufe im Rahmen 

des „DIGI-Zuschuss Quali“ und eine hiermit verbundene umfangreiche Beratung von Unternehmen 

angedacht und aktiv beworben werden. 

Unternehmen haben in der Pandemie vielfach auf mobiles Arbeiten bzw. Home-Office umgestellt, 

teilweise auch im Ausbildungsbereich. Der berufsschulische Unterricht findet jedoch nach wie vor 

nahezu ausschließlich in Präsenz statt, auch die Lernortkooperation erfolgt in der Regel analog. 

Hybride und digitale Konzepte könnten hier zu neuen Synergien bzw. zu einer Attraktivitätssteige-

rung (z. B. bei kleinen Ausbildungsberufen mit weiten Entfernungen zur Berufsschule) beitragen. 

Das Land sollte entsprechende Versuche daher aktiv fördern und Zustimmungshürden abbauen 

bzw. breite Spielräume zur Erprobung schaffen. 

Digitalisierung in den Hochschulen verankern, insbesondere in der Lehre 

Die Digitalisierung der Hochschulen ist mit dem Hessischen Digitalpakt Hochschulen bereits gut 

aufgestellt. Wichtig wird jedoch sein, den aktuell bis 2024 befristeten Pakt in einer zweiten Laufzeit 

bis 2030 fortzuführen, damit nachhaltig wirksame Erfolge erzielt werden können. 

Die Verantwortlichkeit für die Digitalisierung der Hochschulen sollte zentral in den Präsidien sowie 

in einer zentralen Einheit auf Arbeitsebene verankert werden. Die Verantwortlichen sollten eine 

hochschuleigene Digitalisierungsstrategie entwickeln und integrieren, die auch Konzepte für eine 

umfassende Professionalisierung der Hochschullehrenden zu digitaler Lehre beinhaltet. Darüber 

hinaus müssen Konzepte entwickelt werden, mit denen dafür Sorge getragen wird, dass die Förde-

rung digitaler Kompetenzen auch bei Studierenden strukturell in die Hochschulbildung einbezogen 

wird. Dazu bedarf es regelmäßiger Anpassungen von Curricula und/oder fachbereichsübergreifen-

den (digitalen) Methodenausbildungen. 

Um eine hohe Qualität der Hochschullehre auch für Pandemiesituationen sicherzustellen und um 

einfache Zugänge, zum Beispiel für Mobilitätseingeschränkte oder für Studierende mit Kindern, zu 

ermöglichen, sollten Anreizmöglichkeiten für digitale Lehrangebote ausgeschöpft werden. Konkret 

sollten die Entwicklung und das Angebot digital-gestützter Lehre im Rahmen von Berufungsverfah-

ren und z. B. auch bei der Bemessung variabler Leistungsbezüge von Hochschullehrenden eine 

stärkere Rolle spielen.  

Darüber hinaus sollte an jeder Hochschule eine Beratungseinheit „Digitale Lehre“ eingerichtet wer-

den, die Lehrende im Bereich digitaler und hybrider Lehrangebote mit umfangreicher Expertise un-

terstützen kann.  
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 Der aktuelle Stand digitaler Bildung in Hessen 

Die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen ist heute genauso digital geprägt, wie die (Arbeits-) 

Welt digital vernetzt ist und immer vernetzter wird. Digitale Medien durchdringen das gesamte Le-

ben und sind fest im Alltag verwurzelt. Damit in dieser modernen Welt ein selbstbestimmtes Leben 

stattfinden kann, muss Bildung als Bildung in der digitalen Welt verstanden und umgesetzt werden. 

Es geht also nicht mehr um die Frage, ob sich das Bildungssystem der Digitalisierung öffnet, son-

dern vielmehr darum, wie die Anforderungen einer digitalen Gesellschaft im Bildungssystem aufge-

griffen und abgebildet werden. 

Der enorme Stellenwert digitaler Bildung zeigt sich auch daran, dass die Kultusministerkonferenz 

(2017) den kompetenten Umgang mit digitalen Medien als vierte Kulturtechnik neben den traditio-

nellen Techniken Lesen, Schreiben und Rechnen definiert. Damit einhergehend ist digitale Bildung 

in allen Bildungsphasen essentiell. Digitale Bildung umfasst dabei sowohl die notwendige Digitali-

sierung des Bildungswesens (IT-Ausstattung, Gigabitanschluss usw.) als auch die Vermittlung von 

Fähigkeiten und Kompetenzen, also eine umfassende IT- und Medienbildung der Lehrenden und 

Lernenden. 

Im internationalen Vergleich liegt Deutschland hier bereits seit Jahren zurück, wie folgende Stu-

dienergebnisse beispielhaft verdeutlichen: 

 ICILS - International Computer and Information Literacy Study (2013+2018):  

o Die digitale Ausstattung deutscher Schulen ist wesentlich schlechter als die von 

Schulen im internationalen Durchschnitt, zudem beeinträchtigen mangelnder IT-

Support und pädagogischer Support den Einsatz digitaler Medien in vielen Schulen. 

o Nur etwa 25 % der deutschen Lehrkräfte hat im Rahmen der Ausbildung den Um-

gang mit digitalen Medien gelernt (international 48 %), auch bildeten sich deutsche 

Lehrkräfte im internationalen Vergleich besonders selten zu digitalem Lernen fort.  

o Der Anteil der Lehrkräfte, die täglich digitale Medien im Unterricht einsetzen hat sich 

von 2013 bis 2018 zwar signifikant verbessert, Deutschland zählt international je-

doch nach wie vor zu den Schlusslichtern. 

 

 IRDLL - Index of Readiness for Digital Lifelong Learning (2019): 

o Schulen in Deutschland belegen im EU-weiten Vergleich den letzten Platz bei der 

Vermittlung von notwendigen digitalen Kompetenzen.  

 

 PISA - Sonderauswertung zur PISA-Studie 2018 (2020): 

o Sowohl die digitale Schulausstattung als auch die digitalen Fähigkeiten deutscher 

Lehrkräfte sind im OECD-Vergleich deutlich unterdurchschnittlich. 

 

 ET - European Union Education and Training Monitor (2020): 

o Deutsche Schulen sind im EU-Vergleich unterdurchschnittlich digital ausgestattet, 

insbesondere in der Primarstufe (26 Prozentpunkte hinter dem EU-Durchschnitt). 

o Lehrkräfte in Deutschland liegen im europäischen Vergleich in Bezug auf digitale 

Kompetenzen und in Bezug auf den Einsatz von IT im Unterricht deutlich zurück. 

o Der Anteil deutscher Schulen, in denen digitale Kompetenzen gefördert werden ist 

im EU-Vergleich gering, Schülerinnen und Schüler sind unterdurchschnittlich digital-

kompetent. 
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Der Blick auf die Bildungssituation in Hessen zeigt keine gravierenden Unterschiede zur bundes-

deutschen Situation. Zwar war der Stand der digitalen Bildung in Hessen vor der Pandemie noch 

etwas besser als in anderen Bundesländern, diese „Vorreiterrolle“ wurde mittlerweile jedoch einge-

büßt.2 Dass der Stand sowohl im Hinblick auf die Kompetenzen der Lehrkräfte als auch die IT-Aus-

stattung und den Einsatz digitaler Medien in keinem Fall ausreichend war, wurde durch die Pande-

mie schonungslos offenbart: 

Der während der Pandemie angebotene digitale Unterricht wurde von Eltern überwiegend als 

„mangelhaft“ bewertet.3 Drei von vier Eltern sind nach wie vor unzufrieden mit der Schnelligkeit der 

Digitalisierung von Schulen4 und sehen dringenden Nachholbedarf in der technischen Ausstattung 

und im Unterricht selbst.5 Insgesamt ein ernüchterndes Bild. Ein Großteil der Lehrkräfte fühlte sich 

nicht qualifiziert für digitale Unterrichtsformen. Über zwei Drittel gaben an, dass sie den größten 

Verbesserungsbedarf bei ihren eigenen Kompetenzen mit digitalen Lernformaten sähen.6 

Sowohl vom Bund als auch vom Land wurde während der Pandemie umfangreich nachgesteuert. 

Als positiv anzusehen ist in diesem Zusammenhang die vom Land erfolgte deutliche Aufstockung 

des Eigenanteils zu den DigitalPakt-Bundesmitteln von zehn auf 25 Prozent und die Entwicklung 

des Programmes „Digitale Schule Hessen“. Erfreulich ist, dass sich die Voraussetzungen in Hes-

sen in der Zwischenzeit – zumindest in Teilbereichen – merklich verbessert haben: 

 Es haben mehr Kitas begonnen, digitale Formate in der Kommunikation mit Eltern und Kin-

dern einzusetzen und das Land stellt im Rahmen des Investitionsprogrammes „Kinderbe-

treuung“ in den Jahren 2021-2023 Mittel für die digitale Ausstattung bereit. 

 Für den Grundschulbedarf wurde mit dem „DigitalTruck“ ein innovatives Angebot entwi-

ckelt, mit dessen Hilfe ein ungezwungener Einstieg in die digitale Bildung gelingen kann. 

 Zum Jahresende 2021 verfügten über drei Viertel (77 %) der Schulen über eine Gigabitan-

bindung (2019: 30 %) und damit eine der wichtigsten Voraussetzungen für digitale Bildung. 

 Der W-LAN-Ausbau von über 1.000 Bildungseinrichtungen konnte mit Fördermitteln auf 

den Weg gebracht werden. 

 Lehrkräfte sowie bedürftige Lernende können nun mobile Endgeräte zur Nutzung leihen, 

womit eine weitere wesentliche Grundlage für digitalen Unterricht gegeben ist. 

 Es stehen dienstliche E-Mail-Adressen für alle Lehrkräfte zur Verfügung, sodass mittler-

weile eine datenschutzadäquate dienstliche Kommunikation erfolgen kann. 

 Mit dem „Schulportal Hessen“ sowie „SchulMoodle“ und „SchulMahara“ stehen Plattformen 

zur Verfügung, die als digitale Lernumgebung genutzt werden können. 

 Zur Lehrkräfteausbildung, -fortbildung und -weiterbildung ist digitale Bildung im neuen Lehr-

kräftebildungsgesetz als Themengebiet fest verankert. 

 Im Bereich der Fortbildung ist mit den Unterstützungsangeboten im Programm „Digitale 

Schule Hessen“ ein breites Angebot zur Medien- und Digitalbildung geschaffen worden. 

 Im novellierten Hessischen Hochschulgesetz ist neben „Technologietransfer“ auch die För-

derung der praktischen Nutzung „digitaler Techniken und Arbeitsweisen“ aufgenommen. 

 Der „Hessische Digitalpakt Hochschulen" schafft gute Voraussetzungen dafür, alle für die 

Hochschule der Zukunft wichtigen Aspekte der Digitalisierung voranzutreiben. Auch die im 

Rahmen einer Bund-Länder-Initiative zur Verfügung stehenden Mittel zur Förderung der 

Forschung zur digitalen Hochschullehre versprechen eine gute Entwicklung. 

                                                           
2 Lorenz, R., Bos, W., Endberg, M. u. a. (2017) bzw. Lorenz, R., Yotyodying, S., Eickelmann, B. & Endberg, M. (2021). 
3 Gentemann, L. (2020). 
4 Bitkom (2021).  
5 IfD Allensbach (2021). 
6 forsa (2020). 
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Trotz dieser Verbesserungen bleibt digitale Bildung in Hessen jedoch weiterhin verbesserungs-

würdig: 

 Kitas haben sich bisher weitgehend eigenständig digitalisiert. Sie sind in keine Digitalisie-

rungsstrategie eingebunden und ihre digitale Infrastruktur entspricht nicht dem, was für 

gute Bildung erforderlich wäre. Im Landesinvestitionsprogramm „Kinderbetreuung“ ist die 

Digitalausstattung zudem lediglich als Randbereich mit sehr begrenzten Mitteln enthalten. 

 Im Grundschulbereich kann ein einzelner DigitalTruck nicht alle hessischen Grundschulen 

erreichen und verspricht nicht mehr, als Neugierde wecken zu können. Es braucht syste-

matische digitale Bildung mit konstanter Einbindung im Unterricht. 

 Die Glasfaseranbindung ist bis 2030, eine flächendeckende W-LAN-Ausstattung für 2024 

angestrebt. Diese Zeiträume sind zu lang, zu vielen jungen Menschen bleibt eine angemes-

sene Bildung so weiterhin verwehrt. 

 Die Muster-Leihverträge für mobile Endgeräte enthalten realitätsferne Vorgaben und behin-

dern eine angemessene digitale Bildung mehr, als sie zu fördern. Der Muster-Leihvertrag 

enthält z. B. die Regelung, dass das Gerät bei länger als dreitägiger Krankheit zurückzuge-

ben ist und empfiehlt, keine Daten auf dem Gerät zu speichern. 

 Die reine Verfügbarkeit dienstlicher E-Mail-Adressen ist kein Mehrwert, diesen gibt es nur, 

wenn sie auch praktikabel sind und genutzt werden, was laut Kultusministerium – trotz ver-

pflichtendem Erlass – auch nach mehreren Monaten auf nicht einmal zwei Drittel der Lehr-

kräfte zutraf. Sicherlich auch, da i. d. R. ein zweites (privates) Gerät zur Zwei-Faktor-Au-

thentifizierung benötigt wird und ein Mailabruf nur über den Browser möglich ist. 

 Die landeseigene Entwicklung und die Betreuung eines Schulportals bzw. SchulMoodle wa-

ren holprig und haben viele Ressourcen verschlungen. Die Sinnhaftigkeit dieser teuren Ei-

genentwicklung erscheint fraglich, da es bereits gute marktfähige Lösungen privater Dienst-

leister gab und weiterhin gibt. 

 Das hessische Schulportal lief während der Pandemie erst nach Einbindung eines privaten 

Dienstleisters stabil, zuvor war es für weitere Schulen nicht möglich, sich für eine Nutzung 

zu registrieren. Hier zeigt sich deutlich, dass es dem Land an entsprechender Kompetenz 

mangelt. Expertise aus der Privatwirtschaft muss künftig frühzeitiger eingebunden wurden. 

 Laut Kultusministerium hatte „vor dem März 2020 (…) doch kein Mensch die Absicht, mit 

einer ganzen Schulklasse eine Videokonferenz abzuhalten.“7 Anstatt dann auf etablierte 

Standardanwendungen zu setzen, versucht das Land auch hier, selbst eine Landeslösung 

zu entwickeln (bzw. entwickeln zu lassen) – nach wie vor ohne Ergebnis. 

 Das neue Hessische Lehrkräftebildungsgesetz enthält zwar „Medienbildung und Digitalisie-

rung“ als Querschnittsthema, allerdings nur als Thema, das in der Lehrkräftebildung veran-

kert werden soll. Damit bleibt es bei einer reinen Absichtserklärung, die den bereits zehn 

Jahre alten Beschlüssen der KMK von 2012 nicht gerecht wird. 

 Die Lehrkräftefortbildung basiert auch im neuen Lehrkräftebildungsgesetz auf Freiwilligkeit. 

Letztendlich profitieren also nur die Schülerinnen und Schüler jener Lehrkräfte, die ohnehin 

an digitaler Bildung interessiert sind, nicht aber das ganze Schulsystem. 

 Das novellierte Hessische Hochschulgesetz enthält zwar einen Zusatz zu digitalen Techni-

ken und Arbeitsweisen, allerdings bleibt unklar, was hiermit konkret gemeint ist. 

 Nachdem die Ausgaben je Studierenden in Hessen zuletzt die geringsten im Bundesver-

gleich waren8 und die hessischen Hochschulen bei den Runden der Exzellenzinitiative un-

terdurchschnittlich abgeschlossen haben, sind die Mittel des Digitalpakts Hochschulen über 

die Laufzeit bis 2024 hinaus wichtig. Eine zweite Laufzeit bis 2030 ist daher essentiell. 

                                                           
7 Sprecher des Hessischen Kultusministeriums in: Janović, I. (2021, 18. Februar).  
8 Statistisches Bundesamt (2021a). 
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 Das hessische Bildungssystem in die (digitale) Zukunft führen 

Die Corona-Pandemie hat Bildungseinrichtungen in Hessen enorm gefordert. Vorschulische Ein-

richtungen mussten über lange Phasen schließen, in Schulen aus dem Stegreif digitale Unter-

richtskonzepte erstellt und Hochschullehre sowie Weiterbildungen zeitweise nahezu komplett digi-

tal bestritten werden. Entsprechendes Equipment sowie die notwendigen Fachkenntnisse fehlten 

hierfür häufig sowohl bei Lehrenden als auch bei Lernenden. Die Defizite in der Digitalisierung des 

hessischen Bildungssystems sind dabei deutlich zu Tage gefördert worden. 

Dass Bund und Länder den Kompetenzstreit um den DigitalPakt im Jahr 2019 noch rechtzeitig vor 

der Pandemie auf Eis legen konnten, war hilfreich. Nichtsdestotrotz kam die Initiative – nicht nur 

für die pandemiebedingten Schulschließungen – zu spät und entfaltete nur schleppend Wirkung: 

Von den DigitalPakt-Bundesmitteln in Höhe von insgesamt 6,5 Milliarden Euro waren im Herbst 

2021, also über zwei Jahre nach dem Start, lediglich 852 Millionen Euro (entspricht 13 %) geflos-

sen,9 in Hessen immerhin 80 von 372 Millionen Euro (22 %).10 

Mit Jahresende 2021 sind nun immerhin alle Mittel beantragt. Zweieinhalb Jahre nur für Antrags-

stellungen sind im digitalen Zeitalter jedoch Welten. Als Gründe für den langwierigen Prozess nen-

nen mittelabrufende Kommunen vor allem „personelle Engpässe in der Verwaltung“ und „kompli-

zierte Vorgaben und Antragsverfahren“.11 Nachdem also erstmals umfangreiche Finanzmittel zur 

Verfügung stehen, hemmt die Bürokratie die notwendige Modernisierung des Bildungssystems. Es 

verwundert daher nicht, wenn zur digitalen Bildung in Deutschland aus der Wissenschaft auf wei-

terhin bestehende dringliche Herausforderungen hingewiesen wird.12 

Diese Situation ist aus Sicht der Wirtschaft in mehrfacher Hinsicht bedenklich: Die Corona-Pande-

mie hat in der Gesellschaft und insbesondere in der Arbeitswelt einen enormen Digitalisierungs-

schub ausgelöst und zu vielen Neuerungen und Veränderungen geführt, die das (Arbeits-)Leben 

künftig dauerhaft beeinflussen werden. Das Bildungssystem hinkte der Digitalisierung schon vor 

der Pandemie hinterher, jetzt droht es, den Anschluss weiter zu verlieren. Nach dem Prinzip „Gut 

Ding will Weile haben“ dürfte es für heutige hessische Schülerinnen und Schüler schwer werden, 

in der Schule alle notwendigen (digitalen) Kompetenzen für ein selbstbestimmtes Leben und – da-

mit direkt verbunden – eine langfristige Beschäftigungsfähigkeit und Einkommenssicherheit zu er-

werben. 

Damit das hessische Bildungssystem nicht veraltet und eine (digitale) Teilhabe für alle in der Ge-

sellschaft ermöglicht werden kann, benötigt es: Die Weiterentwicklung der Didaktik, eine systemati-

sche Aus- und Weiterbildung von Bildungspersonal zu digitalem Lernen sowie eine langfristig si-

chere angemessene digitale Ausstattung von Bildungseinrichtungen durch Förderprogramme ohne 

bürokratische Hürden. Dies sind nur einige Maßnahmen, die nötig sind, um schnell eine angemes-

sene zeitgemäße Bildung sicherstellen und das hessische Bildungssystem in die Zukunft führen zu 

können. Das grundlegende Ziel muss lauten: Digitale Kompetenzen fördern und Innovationsgeist 

gewährleisten, denn das Land Hessen und seine Wirtschaft sind auch künftig auf Fachkräfte und 

deren Innovationsfähigkeiten angewiesen. 

  

                                                           
9 BMBF (2021, 2. September). 
10 BMBF (2021). 
11 Brand, S., Raffer, C. & Steinbrecher, J. (2021). 
12 siehe hierzu z. B. DIPF (2020, 23. Juni).  
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 Digitale Bildung: bildungsphasenübergreifende Ansätze 

Ausgaben weiter erhöhen und digitale Bildung langfristig sicher ermöglichen 

Die absoluten Ausgaben für Bildung in Deutschland sind in den vergangenen Jahren stetig gestie-

gen. Dennoch: Im internationalen Vergleich nimmt Deutschland weiterhin und konstant keinen 

Spitzenplatz ein, insbesondere, wenn die Ausgaben in Relation zum BIP gespiegelt werden.13 Mit 

einem Anteil der öffentlichen Bildungsausgaben von 4,1 % am Bruttoinlandsprodukt (2020) liegt 

das Land Hessen sogar noch unter dem Durchschnitt aller Bundesländer (4,4 %).14 

Den Investitionsrückstand im Bereich der Bildungsinfrastruktur auf kommunaler Ebene schätzten 

die Kommunen im Jahr 2018 auf über 40 Mrd. Euro.15 In den für die digitale Bildung relevanten 

Ausgabekategorien sind die absoluten Ausgaben im Zeitraum von 2010 bis 2018 sogar zurückge-

gangen.16 Im Vergleich zu anderen Staaten war der Digitalisierungsstand deutscher Schulen vor 

der Pandemie niedrig und Deutschland entsprechend schlecht auf digitale Lehre vorbereitet.17 

Die Politik muss den mit dem DigitalPakt im Jahr 2019 begonnenen Investitionstrend zwingend 

fortsetzen. Die Ankündigung der Bundesregierung, die öffentlichen Bildungsausgaben deutlich zu 

steigern, ist daher zu begrüßen. Ziel muss es sein, die Ausgaben dauerhaft zu erhöhen und dabei 

insbesondere in die digitale Bildung(sinfrastruktur) zu investieren. 

Bundesweite Bildungsstrategie unter Berücksichtigung des Bildungsföderalismus 

Die Forderung nach einer Ausgabenerhöhung geht nicht Hand in Hand mit der Forderung nach ei-

nem Aufbrechen des Bildungsföderalismus. Wie in der vergangenen Legislaturperiode bieten mit 

den Ländern abgestimmte Aktivitäten jedoch Gestaltungsspielraum. Das Konzept des DigitalPakts 

ist mit seiner Bund-Länder-Kooperation grundsätzlich gut geeignet, damit bundesweit einheitliche 

Mindeststandards digitaler Bildung gefördert und ermöglicht werden. 

Infrastruktur, Wartung und technische Neuerungen kennen keine Befristungen. Der im Bund ange-

kündigte DigitalPakt 2.0 ist daher ebenso zu begrüßen, wie die angestrebte Laufzeit bis 2030. Al-

lerdings muss darüber hinaus ein konstantes Finanzierungskonzept entwickelt werden, damit die 

Investitionen dauerhaft wirken. Auch die finanziellen Rahmenbedingungen der einzelnen Kom-

mune müssen einbezogen werden: Die Ausstattung der über 6.000 hessischen Bildungseinrichtun-

gen ist Aufgabe der jeweiligen Träger und damit im Wesentlichen der Kommunen. Mehr als 90 % 

der Kommunen sehen einen dauerhaften Investitionsbedarf für Digitalisierung im Bildungsbereich 

und halten umfangreiche Fördermittel und Zuschüsse für langfristig erforderlich. Die Antragsstel-

lung für Fördermittel wird zudem als zu komplex bzw. bürokratisch empfunden und von Kommunen 

als der Aspekt benannt, der die Bildungsdigitalisierung am meisten behindert.18 

Die Qualität von Bildung darf nicht an Bürokratie oder mangelnden Ressourcen vor Ort scheitern. 

Für finanzschwache Kommunen muss gegebenenfalls auf Eigenanteile verzichtet werden. Förder-

mittel sollten in Abstimmung mit der kommunalen Ebene evaluiert und künftig schneller und un-

komplizierter vergeben werden. Die entsprechende Absichtserklärung im Koalitionsvertrag der 

Bundesregierung lässt darauf hoffen, dass dies gelingen kann. Im Rahmen der Verstetigung soll-

ten Mittel zudem nicht nur für Schulen, sondern für alle Bildungseinrichtungen zur Verfügung ste-

hen. Viel hilft viel darf jedoch nicht das zentrale Motto sein, es braucht die richtigen Investitionsfel-

der – welche dies aus Sicht der VhU im Einzelnen sein sollten, wird im Folgenden beschrieben. 

                                                           
13 OECD (2021).  
14 Statistisches Bundesamt (2021b). 
15 Brand, S., Raffer, C. & Steinbrecher, J. (2021).  
16 Europäische Kommission (2020). 
17 Freundl, V., Stiegler, C. & Zierow, L. (2021). 
18 Brand, S., Raffer, C. & Steinbrecher, J. (2021).  
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Schaffung einer digitalen Bildungsinfrastruktur für alle Bildungseinrichtungen 

Die hessische Landesregierung muss sich dafür einsetzen, dass der vom Bund angekündigte Digi-

talPakt 2.0 zeitnah konkret ausgestaltet wird, damit verlässliche technisch-infrastrukturelle Voraus-

setzungen langfristig gewährleistet werden können. Zudem sollte eine angemessene Ausstattung 

für alle Bildungseinrichtungen und nicht nur für Schulen erfolgen. 

Die aktuell für Glasfaser- und W-LAN-Ausstattung der Schulen vorgesehenen Zeiträume sind noch 

zu lang. Vor dem Hintergrund der bereits 2016 in der Kultusministerkonferenz eingegangenen Ver-

pflichtung des Landes, allen im Schuljahr 2018/2019 eingeschulten Kindern bis zum Ende der 

Pflichtschulzeit die vorgesehenen „Kompetenzen in der digitalen Welt“ zu vermitteln, muss eine 

entsprechende Ausstattung spätestens 2023 (also zur Mitte der Pflichtschulzeit dieser Lernenden) 

vorhanden sein, andernfalls wird die zugesicherte Kompetenzvermittlung nicht gelingen. 

Die bürokratischen Vorgaben im aktuellen DigitalPakt gilt es bei der Verstetigung zu überwinden. 

Förderungen sollen die Digitalisierung voranbringen und nicht behindern und müssen vor diesem 

Hintergrund entbürokratisiert und vereinfacht werden. Zudem sollte Unterstützung bei der Antrags-

stellung erfolgen, wie dies bereits zum Ende des DigitalPakts erfolgreich praktiziert wurde. 

Insbesondere die erforderliche Erstellung von Medienentwicklungskonzepten war bei der ersten 

Runde des DigitalPakts schwierig, da an vielen hessischen Schulen entsprechende Expertise 

fehlte, enormer Zeitdruck bei der Antragsstellung bestand und die Unterstützung durch die Medien-

zentren zwar gut, aber zeitlich nur eingeschränkt erfolgen konnte. Aktuell scheint fraglich, wie be-

lastbar die so entwickelten Konzepte tatsächlich sind, eine Evaluation scheint daher angebracht. 

Für die Ausstattung weiterer Bildungseinrichtungen (z. B. Kitas) sollte auf die Erstellung derartiger 

Konzepte durch Einrichtungen verzichtet werden. Zielführender wäre hier die Entwicklung von 

Standardkonzepten durch Expertinnen und Experten einer kompetenten Serviceagentur (siehe 

nächster Punkt). Diese Konzepte könnten anschließend – begleitet und unterstützt – von den ein-

zelnen Einrichtungen an die individuelle Situation vor Ort angepasst werden. 

Einrichtung einer hessischen Serviceagentur „Digitale Bildung“ 

Entsprechend dem Stellenwert digitaler Bildung sollte das Land eine Serviceagentur „Digitale Bil-

dung“ ins Leben rufen, die die Schaffung und Erhaltung der digitalen Bildungsinfrastruktur sowie 

ihre Betreuung koordiniert und die über weitreichende Kompetenzen verfügt. Hessen könnte mit 

einer solchen Einrichtung Vorreiter sein und Vorbild für die von der Bundesregierung geplanten 

„Kompetenzzentren für digitales und digital gestütztes Unterrichten in Schule und Weiterbildung“ 

werden, wobei auch ein Einbezug frühkindlicher Bildung erfolgen sollte. 

Eine entsprechende Serviceagentur mit weitreichenden Kompetenzen könnte im Rahmen einer 

Gesamtstrategie zur Schaffung und dauerhaften Unterhaltung einer angemessenen digitalen Bil-

dungsinfrastruktur z. B. die erforderliche Unterstützung von Kommunen und Schulen bei der An-

tragsstellung für Fördermittel übernehmen. Zusätzlich könnte sie zentrale Fortbildungs- bzw. Per-

sonalentwicklungskonzepte zu digitaler Bildung entwickeln, innovative digitale Bildungsangebote 

mit einem Gütesiegel auszeichnen oder finanzielle Förderungen für Fortschrittsthemen (z. B. 

„Learning Analytics“) vergeben. 

Die Agentur sollte mit kompetentem Fachpersonal alle Bildungsakteure in Bezug auf digitale Bil-

dung unterstützen und beraten. Hierfür sollte die aktuell in vielen unterschiedlichen ministeriellen 

Fachabteilungen, Stadtschulämtern und zum Beispiel auch in Medienzentren oder der Lehrkräf-

teakademie vorhandene Kompetenz und Expertise genutzt und in der Agentur gebündelt bzw. ver-

netzt werden. Zur Sicherstellung einer hohen Qualität sollte die Arbeit der Serviceagentur zudem 

von einem wissenschaftlichen Beirat aus der Bildungsforschung begleitet werden, der strategische 

Leitlinien entwickelt und geplante Maßnahmen fachlich angemessen prüfen und bewerten kann. 
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Betreuung der IT-Infrastruktur durch Fachpersonal 

Neben der erforderlichen technischen Ausstattung sollte die Anschaffung notwendiger Software 

sowie die Betreuung, Wartung und Pflege der gesamten IT-Ausstattung einen Investitionsschwer-

punkt bilden. Bildungskräfte sind weder Haustechnikerinnen noch Köche oder IT-Expertinnen, da-

her sollte analog zu anderen Bereichen (Mensa, Reinigung, …) externe fachliche Unterstützung 

ermöglicht werden. Damit Hard- und Software angemessen eingesetzt und funktionsfähig gehalten 

werden können, braucht es zwingend IT-Fachleute. Notwendige Services im IT-Bereich sollten da-

her genauso ausgeschrieben werden, wie andere Dienstleistungen auch.  

Arbeit mit etablierten Standardsoftwarelösungen ermöglichen 

Grundsätzlich sollten alle Endgeräte in Bildungseinrichtungen über die für die pädagogische Arbeit 

nötige Software verfügen. Bei der Anschaffung notwendiger Lizenzen sollte überall dort, wo es 

möglich ist, auf etablierte Standardlösungen gesetzt werden. Im Falle von Datenschutzproblemen 

sollte versucht werden, Datenschutzkonformität im Gespräch mit den Herstellern oder durch spezi-

elle Verschlüsselungslösungen zu erreichen. Erst wenn diese Maßnahmen nicht gelingen, sollte in 

Sonderlösungen investiert werden.  

Anschaffung zusätzlich notwendiger Software vereinfachen 

Auf Ebene der einzelnen Einrichtungen sollte unkompliziert über die Installation zusätzlicher Soft-

ware entschieden werden können. Hierfür sollte jeder Bildungseinrichtung ein ausreichendes 

Budget eingeräumt werden. Dies ist insbesondere im berufsschulischen Bereich essentiell, damit 

branchenspezifische Spezialsoftware genutzt werden kann. Aber auch im Bereich von Lernenden 

mit zusätzlichen Unterstützungsbedarfen braucht es unkomplizierte Abläufe für die Bereitstellung 

von zur Unterstützung sinnvollen individuellen Softwarelösungen. 

Umfangreiche Qualifizierung des Bildungspersonals anstoßen 

Die durch den DigitalPakt erfolgte digitale Ausstattung von Einrichtungen kann nur dann erfolgreich 

eingesetzt werden, wenn das Bildungspersonal hinreichend digitalkompetent ist. Hierfür benötigt 

es umfangreiche und auf Kontinuität angelegte Qualifizierungsprogramme. In Bezug auf Lehrkräfte 

muss bereits an den Hochschulen angesetzt werden, da Lehramtsstudierende gemäß „Monitor Di-

gitale Bildung“ die Studierendengruppe bilden, die dem Einsatz digitaler Bildung gegenüber am 

wenigsten aufgeschlossenen ist. 

Darüber hinaus ist die im Koalitionsvertrag der Bundesregierung angestrebte Einrichtung einer „ge-

meinsamen Koordinierungsstelle Lehrkräftefortbildung“ durch Bund und Länder und die Absicht, 

digitale Bildung zu einem Schwerpunktthema der noch weiterzuentwickelnden „Qualitätsoffensive 

Lehrerbildung“ zu machen, sehr zu begrüßen. Sie bieten die Chance, bundesweit einheitliche Min-

deststandards digitaler Bildung zu setzen und hochwertige Fortbildungsangebote zu entwickeln.  

Grundsätzlich wichtig muss in der Umsetzung in Hessen sein, dass Bildungsfachkräfte, die bisher 

über keine oder geringe Kompetenz in Bezug auf digitale Bildung verfügen, angemessene ver-

pflichtende Angebote absolvieren. Nur durch eine solche Verpflichtung kann es gelingen, dass ein 

Mindestmaß digitaler Bildung und – damit verbunden – für alle Kinder und Jugendliche eine 

Chance auf faire gesellschaftliche Teilhabe sowie unter anderem Sensibilität im Umgang mit sozia-

len Medien erreicht wird. Für die Ermittlung des Kenntnisstands sollte die Landesregierung einen 

digitalen Kompetenzcheck entwickeln, der als Basis für die Einschätzung der digitalen Lehrkompe-

tenz und den individuellen Fortbildungsbedarf fungiert. 

Entwicklung und Nutzung digitaler Lehr-/Lernkonzepte fördern 

Im Bereich der Bildungsmedien lösen in Hochschul- und Weiterbildungseinrichtungen mehr und 

mehr digitale Medien die klassischen ab. Im schulischen Bereich wird jedoch nach wie vor haupt-

sächlich mit dem Medium „Buch“ gearbeitet, wie die Schulbücherkataloge des Kultusministeriums 
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zeigen. Das ist zur Vermittlung von grundlegenden Lese-, Leseverstehens- und Schreibkompeten-

zen weiterhin auch absolut gerechtfertigt und notwendig. Dennoch müssen zusätzliche Wege be-

schritten werden, digitale Lehr-/Lernkonzepte zu integrieren, auch in den Vorschulen. 

Lehr-/Lernkonzepte im Bildungsbereich sollten entsprechend der Lebenswelt der Lernenden aus-

gestaltet und heutigen Lernmöglichkeiten und -gewohnheiten angepasst sein. Damit qualitativ 

hochwertige zeitgemäße Angebote zur Verfügung stehen, sollte das Land die Entwicklung und Er-

probung digitaler Lehr-/Lernkonzepte (z. B. Einsatz von Lernvideos, Podcasts, Blended Learning, 

Web Based Trainings, Virtual Reality, Augmented Reality) anregen bzw. unterstützen und die vor-

handenen und neu entstehenden Produkte miteinander vernetzen. Zudem sollten bereits vorhan-

dene Angebote aktiv beworben werden und umfangreiche Fortbildungsangebote zum Umgang mit 

diesen bzw. zu digitalen Lehr-/Lernsettings im Allgemeinen initiiert werden. Die Koordination dieser 

Aktivitäten sollte von einer neu einzurichtenden Serviceagentur „Digitale Bildung“ (s. o.) erfolgen. 

Digitalisierungsoffensive in der Berufsbildung starten 

Über den DigitalPakt hinaus sollten Bund und Land in der Berufsbildung eine Digitalisierungsoffen-

sive initiieren, beispielsweise im Rahmen der im Bund angekündigten „Exzellenzinitiative Berufli-

che Bildung“ – mit einem Wettbewerb für innovative Ideen, einem institutionellen Think-Tank „Digi-

tale Bildung“, der Defizite und Handlungserfordernisse jährlich erfasst und als Innovator fungiert, 

und einer bundesweiten Agenda zum Wissenstransfer zwischen Berufsbildungsinstitutionen sowie 

Edutech- und Education-StartUp-Szene. 

Die Vernetzung zwischen Innovationen in der Berufsbildung und den traditionellen Institutionen 

muss nachhaltig ausgeweitet werden. Die im Rahmen von „InnoVET“ entstandenen Ansätze und 

die hier intendierte Vernetzung sind ein erster Schritt in diese Richtung. Wichtig ist nun, das Bil-

dungssystem mit Hilfe der Erkenntnisse und Ergebnisse aus den Einzelprojekten weiterzuentwi-

ckeln und weitere Ansätze und Vernetzungen zu ermöglichen. Der im Bund angekündigte Ausbau 

von „InnoVET“ erscheint hierfür ein guter Ansatzpunkt. 

Kerncurricula und Lehrplänen regelmäßig zeitgemäß anpassen 

Das Kultusministerium kann mit Hilfe von Curricula und Lehrplänen grundsätzliche Rahmenvorga-

ben für den Unterricht setzen und verfügt hiermit über umfangreiche Steuerungsmöglichkeiten. Lei-

der werden diese aktuell vielfach nicht genutzt: Die Lehrpläne für Primarstufe und Sekundarstufe I 

gelten beispielsweise nur dort, wo Schulen kein eigenes Schulcurriculum beschließen. Dass letzte-

res für die Schulen nötig ist, wird daran deutlich, dass die Pläne des Kultusministeriums teilweise 

bereits über ein Vierteljahrhundert alt und nie aktualisiert worden sind. Auch bei den vollschuli-

schen Bildungsgängen entsprechen einige der Lehrpläne nicht mehr heutigen Standards.  

Das Land Hessen sollte für alle Lehr- und Ausbildungspläne in seinem eigenen Regelungsbereich 

regelmäßige Überprüfungen vornehmen, damit eine zeitgemäße Ausbildung stattfinden und neue 

Aspekte (z. B. digitaler Bildung) regelmäßig eingearbeitet werden können. Entsprechend aktuelle 

Lehrpläne sollten dann verbindlich für alle Schulen gelten, um – im Sinne eines zentralen Steue-

rungselementes – einheitliche Standards erreichen bzw. sicherstellen zu können. 

Bundesweit einheitliche Strategie für Datenschutz in Bildungseinrichtungen schaffen 

Neben der Finanzierung bedarf es einer bundesweiten Strategie in Bezug auf den Datenschutz in 

Bildungseinrichtungen. Hier müssen die Datenschutzbeauftragten der Länder stärker zusammen-

arbeiten. Wichtig erscheinen z. B. die Verständigung auf eine gemeinsame Positivliste für Software 

und ein einheitlicher Rahmen zum Umgang mit Standardsoftware. Auch eine konkrete Lösungsori-

entierung wäre hilfreich, zum Beispiel in Form von Verweisen auf sichere Cloud-Angebote oder er-

gänzende Verschlüsselungslösungen für Standardsoftware. Analog zur kontinuierlichen Weiterent-

wicklung von Softwarelösungen sollten auch die Datenschutzstandards laufend geprüft werden.  
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 Digitale Bildung in Vorschule und Grundschule 

Grundstein digitaler Bildung in Vorschule und Grundschule legen 

Digitale Medien werden heute bereits im Vorschulalter vielfach und umfangreich genutzt. Der 

Grundstein digitaler Bildung muss daher bereits im Bereich frühkindlicher Einrichtungen gelegt 

werden. Das Ziel muss sein, hier erste hochwertige Erfahrungen mit digitalen Medien zu schaffen 

sowie die Anbahnung erster elementarer (Medien-)Kompetenzen und von Technikaffinität zu för-

dern, auf denen spätere Bildungsstufen aufbauen können. 

Hessen hat dies als eines der wenigen Bundesländer bereits seit vielen Jahren im Blick und die 

Medienbildung als Ziel im Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren (BEP) 

etabliert. Weitgehend unklar ist jedoch, inwieweit das Personal auch entsprechend kompetent ist 

und die Medienbildung gelingt. Sinnvoll erscheinen daher Studien zum digitalen/medienpädagogi-

schen Kompetenzstand von Erzieherinnen und Erziehern sowie Untersuchungen dazu, in welchem 

Umfang und mit welchem Ergebnis digitale Bildung in vorschulischen Einrichtungen stattfindet.  

Aufbauend auf den in der Vorschule gesammelten ersten Erfahrungen muss in der Grundschule 

als erster verbindlicher Pflichtschule ein systematischer Aufbau von digitalen Basiskompetenzen 

folgen, die den Grundstein für weitere Bildungsprozesse bilden. In den aktuellen Kerncurricula für 

die Primarstufe aus dem Jahr 2011 spielen Aspekte von Digital- und Medienbildung jedoch noch 

keine wesentliche Rolle. Im hessischen „Rahmenlehrplan Grundschule“ wird unter Medienerzie-

hung zudem noch die Herstellung von „Diaserien“, die Handhabung einer „Videokamera“ oder die 

Untersuchung der „Möglichkeiten (…) einer Schreibmaschine“ verstanden.19  

Das Land sollte hier zügig nachsteuern und – der ergänzten KMK-Strategie „Bildung in der digita-

len Welt“ folgend – eine umfassende curriculare Weiterentwicklung anstoßen, in der z. B. digitale 

Basiskompetenzen definiert werden, die bis zum Verlassen der Grundschule zu vermitteln sind. 

Eine Neuentwicklung eines – dann für alle Grundschulen verbindlich geltenden – neuen „Rahmen-

lehrplan Grundschule“ mit überfachlichen Kompetenzzielen digitaler Bildung für den Grundschulab-

schluss erscheint hierfür notwendig und bietet zudem ein geeignetes Steuerungsinstrument.  

Systematische Qualifizierung des Personals angehen 

Damit eine angemessene digitale Grundbildung erfolgen kann, muss das Personal systematisch 

aus- und fortgebildet werden. Es braucht pädagogische Fachkräfte, die sich im Umgang mit digita-

len Medien selbst kompetent fühlen. In diesem Zusammenhang ist für den Vorschulbereich die im 

September 2021 erfolgte Neukonzeption der Landesfortbildungen zum Bildungs- und Erziehungs-

plan sehr zu begrüßen. Es benötigt es jedoch mehr als ein Einzelmodul. Wichtig erscheinen um-

fangreiche verpflichtende Fortbildungsprogramme. Ziel muss es dabei sein, zunächst bestehende 

Vorbehalte bei Fachkräften anzugehen und ein Bewusstsein für die Notwendigkeit, aber auch für 

die Vorteile sowie Risiken digitaler Medien im Vorschulalter zu schaffen. 

Da das medienerzieherische Handeln insbesondere durch Einstellungen und Kompetenzen des 

pädagogischen Personals bestimmt wird, stellen diese eine der wesentlichen Stellschrauben für 

digitale Bildung im vorschulischen Bereich dar. Digitale Bildung sollte daher umfassend und zeitge-

mäß in Curricula und Prüfungsordnungen von Ausbildungs- und Studiengängen für frühpädagogi-

sches Personal und Grundschullehrkräfte verankert werden. So kann es gelingen, Vorbehalte gar 

nicht erst entstehen zu lassen und notwendige Kompetenzen von Beginn an aufzubauen. Wenn 

zur Medienbildung im Lehrplan für Erzieherinnen und Erzieher jedoch noch von „Kassettenrecor-

der[n]“ oder „Ton-Dia-Shows“ die Rede ist,20 wird deutlich, wie groß der Nachholbedarf ist.  

                                                           
19 HKM (1995).  
20 HKM (2004). 
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Im Bereich der Grundschule gilt dasselbe wie für den gesamten Bildungsbereich: Es braucht ein 

Mindestmaß an Kompetenz bei den Lehrenden. Lehramtsstudierende sind nach dem „Monitor Di-

gitale Bildung“ die Studierendengruppe, die am wenigsten aufgeschlossenen ist, wenn es um den 

Einsatz digitaler Bildung geht. Digitale Bildung muss daher bereits in der ersten Phase der Lehr-

kräftebildung an den Hochschulen eingebunden werden. Aktuelle Lehrkräfte, die bisher über wenig 

Kompetenz in Bezug auf digitale Bildung verfügen, sollten zudem verpflichtende Angebote absol-

vieren. Solche die bereits kompetenter sind, sollten Möglichkeiten zur Weiterentwicklung durch 

umfangreiche systematisch ausgerichtete Fortbildungsangebote erhalten.  

Alle Bildungseinrichtungen angemessen ausstatten 

Neben qualifiziertem Personal bedarf es angemessen ausgestatteter Einrichtungen. Analog zu 

Schulen benötigen Einrichtungen der frühkindlichen Bildung mindestens einen Gigabitanschluss 

und ausreichend Hard- sowie Software, mit der digitale Bildung überhaupt erst umgesetzt werden 

kann. Dass Mittel zur digitalen Ausstattung im Rahmen des Investitionsprogrammes „Kinderbetreu-

ung“ zur Verfügung gestellt werden, ist in diesem Zusammenhang genauso zu begrüßen, wie die 

Anschaffung des „DigitalTrucks“ durch das Land Hessen. Diese Maßnahmen reichen allerdings 

nicht aus, um in allen Einrichtungen dauerhaft digitale Bildung zu ermöglichen.  

Ziel sollte anstelle von Leuchtturmprojekten, wie einem „DigitalTruck“, vielmehr sein, in allen Ein-

richtungen eine angemessene Mindestausstattung sicherzustellen. Damit dies gelingen kann, sind 

im Rahmen des angekündigten „DigitalPakt 2.0“ und seiner Verstetigung auch frühkindliche Bil-

dungseinrichtungen einzubeziehen oder – alternativ – die bisher zehn Handlungsfelder im sog. 

„Gute-KiTa-Gesetz“ um ein elftes Feld „Digitalisierung frühkindlicher Einrichtungen“ zu erweitern 

oder ein eigener Digitalpakt Vorschule aufzulegen. 

Qualitätssicherung und Entwicklung hochwertiger digitaler Lehr-/Lernmöglichkeiten fördern 

Anders als im schulischen Bereich existieren für den vorschulischen Bildungsbereich bisher ergän-

zend zum Medium „Buch“ noch recht wenige digitale Lehr-/Lernmöglichkeiten. Damit hier aufgeholt 

werden kann, ist eine Förderung entsprechender Entwicklungen durch Hochschulen, Verlage und 

Unternehmen erforderlich, die sich jeweils eng an den Bedarfen frühkindlicher Einrichtungen orien-

tieren und gemeinsam mit diesen entwickelt und erprobt werden. Land und Bund sollten (weitere) 

Förderprogramme initiieren und die nötige Forschung vorantreiben. Begleitend sind jedoch klare 

Standards für die Qualitätssicherung solcher digitaler Lehr-/Lernangebote im frühkindlichen Be-

reich zu definieren und umzusetzen. 

Hessen hat in diesem Zusammenhang – z. B. mit dem Modellprojekt „DigiKids“ – bereits den richti-

gen Weg eingeschlagen, es braucht jedoch mehr solcher innovativer Projekte. Zudem bleibt zu 

hoffen, dass die Erkenntnisse aus der Evaluierung des Modellprojektes „DigiKids“ nicht nur in 

Form einzelner freiwilliger Workshops Eingang in die frühkindliche Bildungsarbeit finden, sondern 

dass die Erkenntnisse grundsätzliche Berücksichtigung – auch im BEP – finden. 

Medienpädagogische Beratung von Erziehungsberechtigten ausweiten 

Besonderes Augenmerk muss im (früh-)kindlichen Bereich auf die Rolle von Erziehungsberechtig-

ten gelegt werden, da innerhalb der Familie eine hohe Nutzung digitaler Medien, z. B. auch Social 

Media, von Kindern zu beobachten ist. Digitale Medien bergen insbesondere im frühen Kindesalter 

Risiken, die im Umgang berücksichtigt werden sollten. Bildungseinrichtungen im Vorschul- und 

Grundschulalter sollten daher dabei unterstützt werden, die medienpädagogische Beratung von 

Eltern auszubauen bzw. zu verstärken, damit auch im privaten Kontext eine behutsame Heranfüh-

rung an digitale Medien erfolgen und ein angemessener Zugang geschaffen werden kann.  
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 Digitale Bildung in weiterführenden Schulen 

Digitale Bildungsstandards im Rahmen von Abschlussprüfungen prüfen 

Aufbauend auf den in der Grundschule vermittelten Basiskompetenzen muss eine umfangreiche 

digitale Bildung in der Sekundarstufe I und II stattfinden. Die im Rahmen der KMK-Strategie „Bil-

dung in der digitalen Welt“ formulierten Kompetenzanforderungen müssen dafür möglichst genau 

auf die schulische Situation übertragen werden. Der Praxisleitfaden „Medienkompetenzen – Bil-

dung in der digitalen Welt“ und die Vorgaben in verschiedenen Kerncurricula sind erste gute An-

sätze, bilden die aktuellen Möglichkeiten digitaler Bildung aber noch nicht gut genug ab. 

Damit sichergestellt werden kann, dass alle Schülerinnen und Schüler am Ende ihrer Schullauf-

bahn über ausreichende Kompetenzen verfügen, sollten gestufte Kompetenzanforderungen für 

jede Jahrgangsstufe definiert werden. Zur erfolgreichen Vermittlung sollten fach- und bereichsspe-

zifische Vermittlungskonzepte entwickelt werden, die an einzelnen Schulen erprobt und anschlie-

ßend in der Breite implementiert werden. Zur Sicherstellung bzw. Evaluation der Vermittlung soll-

ten Kompetenzanforderungen eine relevante Rolle bei der Leistungsbewertung spielen.  

Zeitgemäße Prüfungsformate entwickeln 

Insbesondere bei Abschlussprüfungen, aber auch im Rahmen anderer schulischer Prüfungen, soll-

ten vor dem Hintergrund der sich verändernden Lern- und Arbeitskultur neue Prüfungsformate ent-

wickelt werden, die die Kompetenzen der digitalen Welt angemessen mit in den Blick nehmen (Bei-

spiel: Digitale Gesellenprüfung im Bereich der Kraftfahrzeugmechatroniker/-innen in Hessen). Land 

und Bund sollten den entsprechenden Maßnahmenempfehlungen der KMK (2021) folgen und wis-

senschaftsbasiert neue Prüfungsformate entwickeln und erproben (lassen), die die für die Teilhabe 

in der digitalen Gesellschaft notwendigen Kompetenzen einbeziehen. Damit dies gelingen kann, 

sollten Mittel zur wissenschaftlichen Entwicklung bereitgestellt und Voraussetzungen geschaffen 

werden, entsprechende Formate im Rahmen von Schulversuchen zu erproben.  

Alle Schulen und Lehrkräfte angemessen ausstatten 

Die technische Ausstattung weiterführender Schulen ist aktuell noch nicht ausreichend für eine an-

gemessene digitale Bildung. Die bis 2024 vorgesehene W-LAN-Ausstattung und die bis 2030 ge-

plante Glasfaseranbindung aller Schulen sind zu begrüßen, die Zeiträume sind aber deutlich zu 

lang. Wie soll ohne eine solche Infrastruktur digitale Bildung und die notwendige Vermittlung von 

entsprechenden Kompetenzen stattfinden? 

Doch selbst mit Glasfaseranbindung und W-LAN sind die Voraussetzungen schlecht: Die vom 

Land beschafften Leihgeräte für Lehrkräfte sind älteren Modells und entsprechen nicht dem heuti-

gen Stand. Zudem ist völlig unklar, wie lange sie zur Verfügung stehen, da es sich lediglich um 

„Leihgeräte zur Bewältigung des Distanzunterrichts während der Pandemie“ handelt. Die Muster-

Leihverträge für die Endgeräte verlangen eine Rückgabe bei Krankheit von mehr als drei Tagen, 

verbieten eine Softwareinstallation durch die Lehrkraft und empfehlen, keine Daten auf dem Gerät 

zu speichern. Diese Regelungen widersprechen der Arbeitsrealität an Schulen, den Anforderungen 

zeitgemäßen digitalen und agilen Arbeitens und vor allem den Erfordernissen digitaler Bildung.  

Lehrkräfte arbeiten häufig mit sehr individuellen Lernsettings und -angeboten. Für diese Arbeit be-

nötigt es Flexibilität und Freiheit in der Nutzung digitaler Angebote. Software darf gemäß Muster-

Leihvertrag ohne Genehmigung jedoch nicht installiert und genutzt werden. Die Geräte sind zu-

meist gesperrt und neue Anwendungen können nur umständlich und über die Schulträger ergänzt 

werden. Synchronisierung mit genutzten Kalendern und Adressbüchern werden unterbunden. Die 

grundsätzliche Notwendigkeit eines derart reglementierten Umgangs erschließt sich insbesondere 

nicht, da die Geräte in der Regel gar nicht in das pädagogische Netz der Schulen eingebunden 
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sind und daher keine Risiken für das jeweilige Gesamtsystem bestehen. Letztlich erlauben die vom 

Land vorgeschlagenen – und von vielen Schulträgern übernommenen – Nutzungsregeln kaum ein 

den heutigen Verhältnissen und Anforderungen digitaler Bildung angemessenes Arbeiten. 

Im Rahmen des DigitalPakts 2.0 sollte ein Anschaffungskonzept entwickelt werden, mit dem si-

chergestellt ist, dass Lehrkräften dauerhaft eine hinreichende Arbeitsausstattung zur Verfügung 

steht. Nutzungsregelungen für entsprechende Geräte sollten dabei unter dem Primat der Pädago-

gik stehen und auf ein absolut notwendiges Mindestmaß von Einschränkungen begrenzt sein. 

Zeitgemäße Lernmanagementsysteme und professionelle Betreuung ermöglichen 

Neben den Endgeräten ist im Sinne digitaler Bildung insbesondere ein funktionsfähiges Lern-Ma-

nagement-System in Schulen erforderlich. Mit dem „Schulportal Hessen“ bzw. „SchulMoodle“ und 

„SchulMahara“ ist ein solches Angebot mittlerweile vorhanden. Neben der generellen Kritik an die-

ser landeseigenen Lösung vor dem Hintergrund der ohnehin vielfach vorhandenen guten Angebote 

privatwirtschaftlicher Anbieter ist die praktische Umsetzung schwierig, da die einzelnen Schulen für 

die Nutzung weitgehend allein verantwortlich sind.  

Da nicht jede Schule über entsprechende fachlich versierte Lehrkräfte verfügt, erfolgt die Betreu-

ung häufig durch Personen, die nur über rudimentäre Kenntnisse im Zusammenhang mit IT-Syste-

men und digitalem Lernen verfügen. Die Unterhaltung und Pflege von Plattformen wie Moodle be-

nötigt viel Fachkompetenz und insbesondere Zeit, die Lehrkräften neben dem Unterricht nur sehr 

begrenzt zur Verfügung steht. Die schulindividuellen Plattformen dürften daher vielfach nicht den 

Anforderungen einer zeitgemäßen digitalen Didaktik entsprechen und sich – ohne Nachbesserun-

gen – mittelfristig eher als Stolperstein denn als Meilenstein digitaler Bildung entpuppen.  

Die Betreuung und vor allem das Design der Moodle- und Mahara-Plattformen sollten zentral 

durch Fachpersonal erfolgen, was bei über 2.000 hessischen Schulen ohnehin sinnvoll erscheint. 

Darüber hinaus sollten in jeder Schule einzelne Lehrkräfte zu Expertinnen bzw. Experten für digi-

tale Didaktik ausgebildet werden. Diese können als lokale Ansprechpersonen für digitale Lehr-/Ler-

narrangements sowie als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren fungieren. Für die notwendigen 

Qualifizierungen erscheinen Kooperationen zwischen der Hessischen Lehrkräfteakademie und 

Hochschulen mit entsprechender Expertise sinnvoll. Ein Vorbild hierfür könnten die in der Schweiz 

angebotenen strukturierten Zertifikatslehrgänge „Pädagogischer ICT-Support (PICTS)“ sein. 

Zeitgemäße Lernmanagementsysteme sollten funktionierende Möglichkeiten zur Kollaboration und 

zum Austausch im Rahmen von Videokonferenzsystemen unter Beachtung des Datenschutzes be-

inhalten. Dies war im Rahmen der hessischen Landeslösung bisher jedoch nur sehr eingeschränkt 

gegeben, da es phasenweise gar nicht für alle Schulen zur Nutzung zur Verfügung stand und zu-

dem häufig an seinen Kapazitätsgrenzen lief – mit den bekannten Einschränkungen (Nichterreich-

barkeit, Abbruch von Videokonferenzen usw.). Zahlreiche Schulen haben daher in Eigenleistung 

eigene Strukturen aufgebaut und etabliert. Diese gewachsenen und gut funktionierenden Struktu-

ren sollten geschützt und nicht verboten werde. Es gilt, Lösungen für den kritisierten Datenschutz 

zu finden anstatt nun z. B. allen Schulen ein Videokonferenzsystem von Seiten des Landes vorzu-

schreiben und den Einsatz etablierter Tools zu verbieten. 

Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften mit verbindlichen Standards sicherstellen 

Über zwei Drittel der Lehrkräfte geben an, dass sie großen Verbesserungsbedarf bei ihren eigenen 

Kompetenzen mit digitalen Lernformaten sehen.21 Das bestätigen auch Untersuchungen zum Un-

terricht während der Corona-Pandemie, die zu dem Schluss kommen, dass abgesehen von der 

                                                           
21 forsa (2020). 
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technischen Ausstattung insbesondere die mangelnde Digitalkompetenz von Lehrkräften eine der 

wesentlichen Hürden für den digitalen Schulunterricht darstellte.22 Es reicht also nicht, Schulen nun 

technisch auszurüsten, vielmehr bedarf es einer umfangreichen und kontinuierlichen Entwicklung 

digitalisierungsbezogener Kompetenzen von Lehrkräften. Bei den Bestrebungen für eine „gemein-

same Koordinierungsstelle Lehrkräftefortbildung“ von Bund und Ländern und im Rahmen der ge-

planten Weiterentwicklung der „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ sollten daher möglichst zügig 

Fortbildungskonzepte für eine Mindestqualifizierung von Lehrpersonal zu digitaler Bildung im Mit-

telpunkt der Überlegungen stehen. 

Das neue Hessische Lehrkräftebildungsgesetz enthält „Medienbildung und Digitalisierung“ nur als 

Querschnittsthema, das – ohne jede Verbindlichkeit – perspektivisch in der Lehrkräftebildung ver-

ankert werden soll. Dieses Vorgehen widerspricht den bereits zehn Jahre alten Empfehlungen der 

KMK (2012) zur Verankerung von Medienbildung im Rahmen der Lehrkräfteausbildung und heuti-

gen Erfordernissen, die spätestens durch die Pandemie offenbar geworden sind. Digitale Bildung 

muss zwingender Bestandteil der Lehrkräfteausbildung werden. Für das bereits ausgebildete Per-

sonal sind zudem umfangreiche Qualifizierungsmaßnahmen im Sinne verpflichtender Fortbildun-

gen zu digitaler Bildung durchzuführen. 

Damit eine angemessene Lehrkräfteausbildung gelingen kann, muss insbesondere das ausbil-

dende Personal umfassend qualifiziert sein und – im Sinne einer doppelten Vermittlungspraxis – 

eigene Lehrveranstaltungen selbst angemessen durchführen (können). Dies sollte im Sinne einer 

Qualifizierungsstrategie als eine der ersten Maßnahmen in Angriff genommen werden, da es sich 

direkt auf den Lehrkräftenachwuchs auswirkt und dadurch in alle Schulen hineinwirkt. Analog zur 

Kompetenzüberprüfung in Abschlussprüfungen von Schülerinnen und Schülern sollten Kompeten-

zen digitaler Bildung von Lehrkräften zudem Gegenstand von Staatsexamensprüfungen werden, 

um eine angemessene Qualifikation sicherzustellen. 

Schulorganisation digitalisieren und heutiger Lebensrealität anpassen 

Neben dem Ausbildungspersonal sind innerhalb der Organisation „Schule“ insbesondere die 

Schulleitungen von hoher Relevanz, da sie die wesentliche Rolle für die Gestaltung von Verände-

rungsprozessen spielen. Damit Schulentwicklung in der jeweiligen Einrichtung digitalisierungsbe-

zogen stattfinden kann, ist eine entsprechend positive Grundhaltung der schulischen Führungs-

kräfte von Nöten. 

Aktuell ist unklar, wie es um die Einstellungen und Kompetenzen der hessischen Schulleitungen 

rund um digitale Bildung und Schulentwicklung steht. Es sollten daher analog zu den KMK-Lehr-

kräftebildungsstandards landesweite Standards entwickelt werden, von denen ausgehend (Nach-

)Qualifizierungen systematisch angegangen werden können. Im Rahmen der Eignungsfeststel-

lungsverfahren für neue Schulleitungen sowie im Programm „Qualifizierung für Schulleiterinnen 

und Schulleiter in Hessen“ (QSH) sollten die digitale Bildung und digitale Organisationsentwicklung 

künftig entsprechend dieser Standards eingebunden werden. Amtierende Schulleitungen sollten – 

je nach Kompetenzstand – kurz- oder langfristig angelegte verpflichtende Professionalisierungs-

maßnahmen zu digitaler Bildung absolvieren. Alle Angebote sollten dabei auf Potenziale und 

Chancen digitaler Bildung fokussieren und Good Practices beinhalten, um zur Schaffung einer po-

sitiven Grundhaltung beitragen zu können. 

Neben der Schaffung einer positiven Grundhaltung bzw. eines Bewusstseins für die Notwendigkeit 

digitaler Bildung beim Führungspersonal ist auch aus Bildungsgesichtspunkten (Stichwort: dop-

pelte Vermittlungspraxis) eine stärkere Digitalisierung der schulischen Verwaltungsabläufe erfor-

derlich. Das Land sollte nachsteuern und den Schulen digitale Lösungen zur Organisation von 

                                                           
22 siehe hierzu z. B. Initiative D21 e. V. & Technische Universität München (2021). 
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Stunden- bzw. Vertretungsplanung, Krankmeldungen, Raum- sowie Ressourcenreservierungen 

oder auch für schulinterne Abstimmungen oder zum Teilen von Informationen oder Terminen 

(Schulkalender) ermöglichen. Hier gilt es jedoch, erprobte und vorhandene Standardsoftware zu 

nutzen bzw. zu erlauben und bereits etablierte schulische Lösungen zu erhalten anstatt auf kompli-

zierte und nicht intuitive Eigenlösungen zu setzen. Schulisches Verwaltungspersonal und schuli-

sche Führungskräfte sollten zudem umfangreich in der Arbeit mit derartiger Standardsoftware und 

im Umgang mit modernen Kommunikationsformen geschult werden, damit Abläufe angemessen 

professionell gestaltet werden können. 

Nicht zuletzt die sich häufig veränderte Corona-Lage hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass eine 

schnelle Kommunikation zwischen Schulleitung und Personal sowie zwischen Schule und Lernen-

den, Erziehungsberechtigten und ggf. anderen Partnern (z. B. Ausbildungsbetrieben) erfolgen 

kann. In diesem Zusammenhang müssen die von den einzelnen Schulen unterhaltenen Internet-

auftritte ständig aktuell gehalten werden. Für solche Schulen, die bisher nicht über einen Auftritt 

oder über genug eigene Expertise zur Betreuung verfügen, sollte das Land – Beispiel mit Hilfe ei-

nes Baukastensystems – geeignete Standardlösungen zur Verfügung stellen, die von den Schulen 

kostenfrei genutzt und individuell auf ihre Bedürfnisse angepasst werden können. Für die erforder-

liche Betreuung sollten ausreichende Stundenkontingente vom Land eingeräumt werden. Hierbei 

könnten auch einzelne Aufgaben durch pädagogisch angeleitete Arbeitsgruppen von Lernenden 

übernommen und so weiterführende Angebote zu informatischer Bildung geschaffen werden. 

Angemessenen Einsatz digitaler Lehr-/Lernkonzepte ermöglichen 

Das Medium „Buch“ ist nach wie vor das am häufigsten genutzte Medium im schulischen Unter-

richt. Das ist gerade im Bereich der Grundschule unerlässlich, um Schreiben, Textverständnis und 

Lesen zu entwickeln bzw. zu erlernen. Digitale Angebote bilden noch eher die Ausnahme, wie die 

Schulbücherkataloge des Kultusministeriums zeigen.  

Lehr-/Lernsettings sowie -medien sollten jedoch entsprechend der Lebenswelt der Lernenden aus-

gestaltet sein und in der heutigen Zeit die digitale Welt einbeziehen. Damit qualitativ hochwertige 

digitale Lehr-/Lernkonzepte für die schulische Bildung genutzt werden können, sollte das Land ihre 

Entwicklung und Erprobung anregen bzw. unterstützen. Allem voran gilt es jedoch, Lehrkräfte um-

fangreich zur Nutzung (und damit verbunden auch Qualitätsprüfung) derartiger digitaler Angebote 

zu befähigen, um einen qualitätsgesicherten Einsatz erreichen zu können. Für Lehr-/Lernanwen-

dungen, die – analog zu Büchern – über längere Zeiträume eingesetzt werden können, bleiben die 

Schulbücherkataloge inkl. der Prüfung und Freigabe durch das Kultusministerium im Sinne der 

Qualitätssicherung auch weiterhin sinnvoll. 

Digitale Möglichkeiten zur Lerndiagnostik und -begleitung nutzen 

Im Zusammenhang mit der notwendigen Entwicklung und Nutzung digitaler Lehr-/Lernmedien soll-

ten zudem digitale Möglichkeiten im Bereich der Diagnostik einbezogen werden, die es erlauben, 

Lernausgangslagen zu bestimmen und entsprechend differenzierte Lernangebote zuzuweisen. Ne-

ben der Diagnostik sind entsprechende Möglichkeiten auch im Bereich der Lernbegleitung, z. B. in 

Form intelligenter tutorieller Systeme, zu berücksichtigen. 

Informatische Bildung ermöglichen 

Während andere Bundesländer den herausragenden Stellenwert von IT erkannt haben und Infor-

matik als Pflichtfach einführen, fristet dieses Fach in hessischen Schulen ein Schattendasein: Hes-
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sen ist eines der wenigen Bundesländer, in dem bisher schulformübergreifend überhaupt kein ent-

sprechendes Unterrichtsangebot im Sekundarbereich I vorgehalten wurde und zählt damit zu den 

Schlusslichtern im Bundesvergleich.23 

Erfreulich ist, dass das Land es nun ermöglicht, dass Schulen (wenn auch nur für den gymnasialen 

Bildungsgang) in der Sekundarstufe I zumindest Wahlunterricht im Fach Informatik anbieten kön-

nen. Das hierfür neu entwickelte Kerncurriculum scheint mit seinen Bildungsstandards gut geeig-

net für eine zeitgemäße IT-Bildung. Kritisch ist, dass diese Möglichkeit nur für den gymnasialen Bil-

dungsgang eröffnet wird und dass sich die Schulen im Rahmen ihrer Schwerpunktsetzung bzw. 

Schulprofilbildung selbst für oder gegen ein solches Wahlangebot entscheiden können. Unterricht 

im Fach Informatik sollte aufgrund seines Stellenwertes und des prognostizierten massiven Fach-

kräftemangels im Informatikbereich24 jedoch an allen Schulen und in allen Bildungsgängen ermög-

licht werden.  

Da ein Unterrichtsfach nur dann angemessen angeboten werden kann, wenn ein ausreichender 

Bestand an Lehrkräften mit entsprechender Unterrichtsbefähigung vorhanden ist, sollte die Hessi-

sche Lehrkräfteakademie Weiterbildungskurse zum Erwerb des Unterrichtsfachs Informatik für die 

Sekundarstufe I und II regelmäßiger anbieten. Zur Attraktivitätssteigerung sollte auch über finanzi-

elle Anreize, etwa in Form einmaliger Sonderzahlungen, und über umfangreichere Stundenredu-

zierungen während der Kursdauer nachgedacht werden. 

Ergänzend zum Angebot der Lehrkräfteakademie sollten – nach der im Lehrkräftebildungsgesetz 

vorgesehenen Möglichkeit für Erweiterungsprüfungen auf Basis weiterer Studien – zusätzliche 

Qualifizierungsangebote zum Fach „Informatik“ an den in der Lehrkräfteausbildung tätigen Hoch-

schulen geschaffen werden und diese vom Land bzw. der Lehrkräfteakademie aktiv beworben 

werden. Ein solches Angebot könnte neben interessierten Lehrkräften insbesondere auch Lehr-

amtsstudierende und damit eine breitere Zielgruppe ansprechen. 

Die Möglichkeit zum Quereinstieg in den Berufsschuldienst für Personen mit Berufserfahrung im 

Bereich Informatik ist im Sinne der Fachkräftesicherung ebenso zu begrüßen wie die Möglichkeit 

zum Quereinstieg in den pädagogischen Vorbereitungsdienst. Für den Vorbereitungsdienst sollten 

hier die maximalen Möglichkeiten des Hessischen Besoldungsgesetzes zur Zahlung von Anwärter-

sonderzuschlägen (d. h. Verdoppelung des Gehalts) genutzt und aktiv beworben werden, um Infor-

matikerinnen und Informatikern angemessene Gehälter bieten zu können. 

Bis diese Maßnahmen wirken und ein flächendeckendes Informatik-Angebot in allen Bildungsgän-

gen (personell) ermöglicht werden kann, sollten notwendige Kenntnisse und Fähigkeiten zur ange-

messenen Anwendung und Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologie (sog. 

„ICT-Kompetenz“) umfassend fächerübergreifend gefördert werden. Der „Praxisleitfaden „Medien-

kompetenzen – Bildung in der digitalen Welt“ und die Vorgaben in verschiedenen Kerncurricula 

sind erste gute Ansätze hierfür, bilden die Erfordernisse aber noch nicht gut genug ab. Damit si-

chergestellt werden kann, dass alle Schüler und Schülerinnen am Ende ihrer Schullaufbahn über 

ausreichende Kompetenzen verfügen, sollten konkrete(re) Anforderungen zur ICT-Kompetenz für 

jede Jahrgangsstufe definiert und Vermittlungskonzepte entwickelt, erprobt und als Good Practices 

zur Verfügung gestellt werden.  

Die vorgenannten Maßnahmen eignen sich zur Sicherstellung einer Grundbildung. Perspektivisch 

sollte Hessen jedoch dem Vorschlag der KMK (2021) folgen und verpflichtend ein Unterrichtsfach 

„Informatik“ einführen. Hierzu sollte das Land kurzfristig mit der Entwicklung von Curricula für ein 

entsprechendes Wahlpflichtfach beginnen, damit zu einem späteren Zeitpunkt und bei ausreichen-

dem Lehrkräfteangebot alle Voraussetzungen für eine zügige Einführung bestehen.  

                                                           
23 GI (2021).  
24 Anger, C., Kohlisch, E. & Plünnecke, A. (2021). 
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 Digitale Bildung in Aus-, Weiterbildung und Hochschule  

Unkomplizierte Möglichkeiten zur Qualifizierung des Ausbildungspersonals schaffen 

Die berufliche Bildung ist ein wesentlicher Stabilitätsanker der hessischen Wirtschaft. Sie liegt in 

der primären Verantwortung der Unternehmen, der Sozialpartner sowie im Bereich der Berufs-

schulen als dualer Partner in der Kultushoheit des Landes. Der Bund und das Land können einen 

Beitrag leisten, die berufliche Bildung zu unterstützen und insgesamt zu stärken. 

Diese Zusammenarbeit hat in der vergangenen Legislaturperiode gut funktioniert, beispielsweise 

im Bereich der BMBF-Dachinitiative „Berufsbildung 4.0“ und der „Qualifizierungsinitiative Digitaler 

Wandel – Q4.0“ oder im Programm „JOBSTARTER plus“ mit den jeweils lokalen Partnern. Die im 

Rahmen dieser Offensive entwickelten Konzepte sind gute Möglichkeiten, das Berufsbildungsper-

sonal im Hinblick auf die Anforderungen des digitalen Wandels zu unterstützen. Die Ergebnisse 

sollten nach Abschluss der Einzelprojekte evaluiert werden. Solche Projekte, bei denen die Evalu-

ation Potenziale erkennt, sollten anschließend durch den Bund weiterfinanziert und (weiterhin) kos-

tenfrei angeboten werden, damit eine niederschwellige und kurzfristige Qualifizierung des Ausbil-

dungspersonals in der Breite erfolgen kann. 

Neuordnung der Ausbildungsberufe kontinuierlich fortführen 

Berufsbilder verändern sich im Laufe der Zeit, einige entstehen neu, andere verschwinden. Die Di-

gitalisierung trägt dazu bei, dass sich Berufsbilder in der heutigen Zeit noch schneller verändern 

als früher. Für eine zeitgemäße Ausbildung ist wichtig, dass Berufsbilder aktuell gehalten werden. 

Ausbildungs- und Fortbildungsordnungen schaffen den entsprechenden Rahmen hierfür. Sie wer-

den von den Sozialpartnern regelmäßig überprüft und neugeordnet. Zudem werden – sofern erfor-

derlich – neue Berufe und Fortbildungen (zuletzt z. B. Kaufleute im E-Commerce bzw. Fachwirte 

im E-Commerce) geschaffen.  

Die Ordnungsarbeit sorgt dafür, dass Inhalte kontinuierlich überprüft und aktuell gehalten werden 

und hat sich in den vergangenen Jahrzehnten bewährt. Dieses Verfahren muss auch künftig agil 

fortgeführt werden. Dies ist primär Aufgabe der an den Neuordnungsprozessen beteiligten Sozial-

partner. Das Motto der Politik muss daher sein: Flankieren, statt regulieren. 

Digitale Beschulung in Berufsschulen ermöglichen 

Ausbildungsstellen können regelmäßig auch deshalb nicht besetzt werden, weil Entfernungen zu 

groß sind. Die Beschulung sollte daher grundsätzlich in wohnortnahen Berufsschulen erfolgen. Für 

die Berufe und/oder Regionen, in denen dies aus organisatorischen Gründen nicht möglich ist, 

sollten künftig flexible Organisationsformen bzw. Möglichkeiten von Verbundkonzepten oder hyb-

ride sowie digitale Beschulungen geprüft und konzeptionell mitgedacht werden. 

Vor allem bei kleineren Ausbildungsberufen bzw. im Fall von Landesfachklassen bieten digitale so-

wie hybride Unterrichtssettings aufgrund des wegfallenden Aufwands für Fahrten ein erhebliches 

Potenzial, die Attraktivität für eine Berufsausbildung zu steigern. Die Landesregierung sollte ent-

sprechende Möglichkeiten bei den Überlegungen zum neuen Standortkonzept „Die zukunftsfähige 

Berufsschule“ daher zwingend miteinbeziehen. 

In Bezug auf hybride bzw. digitale Beschulungen ist positiv anzumerken, dass das Kultusministe-

rium für die Dauer der Corona-Pandemie als Maßnahme die Möglichkeit geschaffen hat, in einigen 

Schulformen digital-gestützten Distanzunterricht in begrenztem Umfang anzubieten. Das hierfür 

erforderliche Antragsverfahren sowie die für die Schulen erforderliche umfangreiche Vorarbeit dürf-

ten jedoch nicht dazu beitragen, dass dieses Angebot für Schulen attraktiv ist und breit genutzt 

wird. Hier gilt es, Zustimmungshürden abzubauen bzw. unkompliziertere sowie unbürokratischere 
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Erprobungsmöglichkeiten zu schaffen, mit denen entsprechende Konzepte entwickelt und erprobt 

werden können. Damit dies gelingen kann, gilt gleichzeitig für Ausbildungsbetriebe das Erfordernis, 

Auszubildenden die notwendige Hardware zur Verfügung zu stellen. 

Eine Kompetenzanalyse der digitalen Bildungskompetenzen (Feststellung Ist-Zustand) von Ler-

nenden sollte zu Beginn der Berufsschule und jeder anderen weiterführenden Schule mindestens 

übergangsweise bis 2030 fest verankert und finanziert werden. 

Lernortkooperation digital weiterentwickeln 

Die Lernortkooperation bietet mit ihrem direkten Austausch zwischen betrieblichem Ausbildungs-

personal und schulischen Lehrkräften eine ideale Basis, um eine an den Auszubildenden orien-

tierte zeitgemäße Ausbildung ermöglichen zu können. Die Pandemieerfahrungen zeigen jedoch, 

dass die Zusammenarbeit im Rahmen der Lernortkooperation verbesserungswürdig ist. 

Künftig sollten auch hier die Potenziale der Digitalisierung besser genutzt und die Kooperation so 

intensiviert werden. Die hessische Wirtschaft lässt derzeit in Zusammenarbeit mit dem Digitalmi-

nisterium eine Machbarkeitsstudie zur Klärung des Potenzials von digitalen Lernortkooperationen 

für hessische Berufsschulen und Unternehmen durchführen (Projekt „digi_leokop“). Die Ergebnisse 

bzw. Handlungsempfehlungen dieser Studie sollten von der Landesregierung aufgegriffen und zur 

Stärkung des beruflichen Bildungssystems umgesetzt werden. 

Berufliche Weiterbildung projektbezogen flankieren 

Die berufliche Weiterbildung liegt in erster Linie in der Verantwortung der Unternehmen und ihrer 

Beschäftigten. Die Unternehmen nehmen ihre Verantwortung mit Investitionen in Aus- und Weiter-

bildung in Höhe von bundesweit über 70 Mrd. Euro jährlich wahr, davon über 41 Mrd. Euro in der 

Weiterbildung. 

In Zeiten der digitalen Transformation sollte die Landesregierung dieses Primat weiterhin respek-

tieren und maßvoll flankieren. Das heißt, staatliche Beratungs- bzw. Qualifizierungsangebote so zu 

gestalten, dass diese Zukunftskompetenzen fördern, die in den Unternehmen bzw. am Arbeits-

markt tatsächlich nachgefragt werden. Konkrete Maßnahmen hierfür können weitere Aufrufe des 

„DIGI-Zuschuss Quali“ und ein gefördertes Weiterbildungsdarlehen für Beschäftigte sein. 

Digitalisierung nachhaltig in den Hochschulen verankern 

Der Hessische Digitalpakt Hochschulen ist eine positive Besonderheit, bei dem mit umfangreichen 

Finanzmitteln und zielgenauen Handlungsfeldern die Digitalisierung an Hochschulen vorangetrie-

ben wird. Die im Rahmen dieses Digitalpakts verfolgten Ansätze, z. B. zur Entwicklung eines ge-

meinsamen Qualitätsrahmens für digital gestützte Lehre durch die Hochschulen, stellen einen gu-

ten ersten Schritt zur Digitalisierung der Hochschullandschaft dar. Wichtig wird jedoch die tatsächli-

che und langfristige Umsetzung sein. Damit nachhaltig Erfolge erzielt werden können, muss die 

Landesregierung den Digitalpakt Hochschulen über die bestehende Laufzeit bis 2024 in einer 

zweiten Laufzeit bis 2030 fortführen. 

Förderung digitaler Kompetenzen strukturell in die Hochschulbildung einbeziehen 

Aufgrund des sich (nicht nur pandemiebedingt) verstärkenden Trends zu mobilem, agilem und digi-

talem Arbeiten werden neue Formen der Zusammenarbeit in der Arbeitswelt wichtig, auf die alle 

Absolventinnen und Absolventen unabhängig von ihrem Studienfach vorbereitet werden müssen. 

Hochschulen sollten sich diesen Veränderungen bewusst sein und Studierende mit den erforderli-

chen Kompetenzen ausstatten. Entsprechend sollten in allen Studiengängen digitale Kompetenzen 

erworben und digitale Kollaboration zwischen Studierenden gefordert und gefördert werden. Im 
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Rahmen einer fächerübergreifend angelegten Methodenausbildung sollten zudem alle Studieren-

den mit Grundlagen der Datenverarbeitung vertraut gemacht werden. 

Für das Hochschulpersonal sollten Anreize zur Entwicklung und Erprobung digital gestützter Lehr-

angebote geschaffen werden. Hierfür bieten es sich an, Erfahrungen oder Bereitschaft zu digital 

gestützter Lehre im Rahmen von Berufungsverfahren zur Voraussetzung zu machen, oder variable 

Besoldungsanteile danach zu bemessen, ob und inwieweit auch digitale Lehre angeboten wird. 

Verantwortlichkeit für Digitalisierung in Hochschulleitung verankern 

In jeder hessischen Hochschule sollte ein Präsidiumsmitglied die Verantwortung für Digitalisierung 

und Technologietransfer übernehmen und die Aktivitäten steuern. Unterstützend sollte für die Ar-

beitsebene eine zentrale Einheit für Digitalisierung und Technologietransfer benannt werden, die 

die unterschiedlichen Aktivitäten und die Vernetzung mit anderen Hochschulen bzw. Partnern ko-

ordinieren kann. 

Aufgrund der Bedeutung des Themas und vor dem Hintergrund der massiven Auswirkungen von 

IT-Problemen auf den Studienbetrieb sollte zudem jährlich ein Cybersecurity-Stresstest durchge-

führt werden, um die Stabilität der (digitalen) Lehre gewährleisten zu können. Die Mittel hierfür und 

das Thema selbst sind im fortzuführenden Digitalpakt Hochschulen zu verankern. 

Hochschullehrende durch Fort-/Weiterbildung digital- bzw. medienkompetent machen 

Ein besonderes Augenmerk muss in einer neuen Laufzeit des Digitalpakts Hochschulen auf der 

Digitalisierung der Lehre und der Vermittlung digitaler Kompetenzen liegen. Neben der Evaluation 

des vereinbarten Qualitätsrahmens für digital gestützte Lehre und dessen Umsetzung an den hes-

sischen Hochschulen zählt hierzu auch ein Digitalisierungscheck der Curricula in den einzelnen 

Studiengängen und Lehrangeboten. 

Über den Digitalpakt hinaus sind die Hochschulen selbst gefordert, eigene Digitalisierungsstrate-

gien zu entwickeln und hierbei nationale wie internationale Partner zu integrieren. Wie im Schul-

system für Lehrkräfte müssen Hochschulen ein Qualifizierungsprogramm für die eigenen Lehren-

den aufsetzen und umsetzen. In der digitalen Lehre müssen Hochschulen und auch die Landesre-

gierung sozial heterogene Voraussetzungen in Ausstattung und Kompetenz unter den Studieren-

den berücksichtigen und integrative Ansätze fördern. 

Medienbildungsexpertise zur Unterstützung der Lehrenden einbinden 

Digitale Lehre stellt andere Anforderungen als die Präsenzlehre. Eine umfassende Professionali-

sierung des Personals ist für gute Bildungsprozesse daher unerlässlich. Hierfür bietet es sich an, 

den Hochschulen zusätzliche Personalmittel für Medienbildungsexperten und -expertinnen zur Ver-

fügung zu stellen, die Lehrende entsprechend unterstützen können. 

Hierzu sollte an jeder Hochschule eine Expertiseeinheit zur Unterstützung der digitalen Lehre ein-

gerichtet werden, die beispielsweise Lehrende mediendidaktisch beraten, Tutoren und Tutorinnen 

qualifizieren oder die Organisation von hybriden Veranstaltungen übernehmen könnte. Einige 

Hochschulen verfügen bereits heute über entsprechende Stellen, hier gilt es, das vorhandene Wis-

sen zu transferieren, damit die gesamt Hochschullandschaft bzw. Studierendenschaft profitieren 

kann. 
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